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Allgemeine 
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Ihre ostfriesisch sicheren Informationen:



Osterstr. 14-20 · 26603 Aurich 
Postfach 15 64 · 26585 Aurich
Telefon: 04941 177-0
Telefax: 04941 177-114

Anstalt des öffentl. Rechts
Sitz und Reg.-Gericht: Aurich
HRA-Nr. 2007

Ostfriesische
Landschaftliche
Brandkasse

Rico Mecklenburg (Vors. des Aufsichtsrates)
Thomas Weiss (Vors. des Vorstandes)
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„Aus Ostfriesland, für Ostfriesland!“
Seit 1754 weit mehr als nur Versicherungsschutz

Tief verwurzelt in Ostfriesland, getragen von unserer „Mutter“, der Ostfriesischen Landschaft, und verbunden 
mit seinen Menschen, sind wir vor Ort die erste Adresse in Sachen „Vorsorge, Versicherung und Gemeinwohl“. Die 
Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse ist als selbstständiger Regionalversicherer die fünftälteste Versicherung 
der Welt und gehört zum starken Verbund der öffentlichen Versicherungen – der zweitgrößten Versicherungsgruppe 
in Deutschland. 

„Mit uns können Sie sorglos durch‘s Leben gehen.“ Viele Menschen vertrauen uns und genießen unseren 
besonderen Versicherungsschutz ... denn Sie als unser Kunde brauchen nicht nur einen zuverlässigen Schadenbezahler, 
sondern ebenso einen Helfer in der Not – und zwar vor Ort, zum Beispiel für die Schadenbeseitigung und den Wieder-
aufbau.

Mit unseren über 50 Geschäftsstellen in Ostfriesland, den ostfriesischen Sparkassen, unserem ureigenen unabhän-
gigen Schätzerwesen sowie unseren hervorragenden Produktpartnern sind Sie bestens abgesichert und haben immer 
einen Ansprechpartner an Ihrer Seite und alle Entscheider vor Ort, eben „aus Ostfriesland, für Ostfriesland!“  

Wir wünschen Ihnen „van Harten dat Allerbest“!

Ihre 
Ostfriesische
Landschaftliche Brandkasse

Thomas Weiss 
Vorstandsvorsitzender

Gerrit Wilken 
Mitglied des Vorstandes
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1. Allgemeine Kundeninformation  
(Stand 04/2016)

1.1  Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse ist ein 
Versicherungsunternehmen des öffentlichen Rechts mit Sitz 
in Aurich.
Anschrift:
Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse
Osterstraße 14-20
26603 Aurich
Telefon 04941 177-0
Telefax 04941 177-114
Registergericht Aurich, HRA-Nr. 2007
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Rico Mecklenburg
Vorstand: Thomas Weiss (Vors.), Gerrit Wilken

Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse betreibt 
satzungsgemäß die Schadenversicherung mit Ausnahme 
der Kraftfahrtversicherung, hier insbesondere das 
Versicherungsgeschäft in den Versicherungssparten der 
Sachversicherung und der Haftpflichtversicherung.

1.2 Aufsichtsbehörde:
Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse ist ein 
Regionalversicherer; die zuständige Aufsichtsbehörde ist 
das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr, Friedrichswall 1, 30159 Hannover. 

1.3  Versicherungsbedingungen / Wesentliche Merkmale 
der Versicherungsleistung
Für das Versicherungsverhältnis gelten die Angaben im 
Antrag, die vereinbarten Versicherungsbedingungen, 
eventuell Besondere Vereinbarungen/Klauseln und die 
gesetzlichen Bestimmungen.
Informationen über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers entnehmen Sie bitte den 
Produktinformationsblättern, dem Versicherungsschein und 
den Versicherungsbedingungen.

1.4 Gesamtpreis der Versicherung / Beitragszahlung
Die Höhe des vereinbarten Versicherungsbeitrages 
einschließlich der gesetzlichen Versicherungssteuer, 
der Zeitraum, für den der Beitrag zu zahlen ist, und die 
jeweiligen Fälligkeitstermine ergeben sich aus dem von 
Ihnen gestellten Antrag und dem Versicherungsschein. Der 
Beitrag kann gegen Zuschlag in Raten gezahlt werden. 
Der Zuschlag beträgt 3 Prozent bei halbjährlicher Zahlung, 
5 Prozent bei vierteljährlicher und monatlicher Zahlung 
(monatliche Zahlung nur bei Lastschriftverfahren). Gerät 
der/die Versicherungsnehmer/in mit der Zahlung einer 
Rate in Verzug, werden die noch ausstehenden Raten 
des Jahresbeitrages sofort fällig. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktinformationsblatt 
und den Versicherungsbedingungen.

1.5 Zusätzlich anfallende Kosten
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags 
werden nicht erhoben. Bei Beitragsrückständen die zu einer 
Mahnung führen berechnen wir für diesen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand eine Gebühr von 5 EUR. Wenn Sie 
mit uns das Lastschriftverfahren vereinbart haben und die 
beteiligte Bank für die Nichteinlösung Gebühren erhebt, 
werden wir Ihnen diese Gebühren in Rechnung stellen.

1.6 Gültigkeitsdauer von Angeboten
Den Ihnen für den Abschluss des Versicherungsvertrages 
zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen 
liegen die Preise und Versicherungsbedingungen zugrunde, 
die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten. An unser 
Angebot halten wir uns einen Monat gebunden, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

1.7 Zustandekommen des Vertrages
Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre 
und unsere inhaltlich übereinstimmende Vertragserklärung 
zustande. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder 
den getroffenen Vereinbarungen sind diese - einschließlich 
Belehrung und Hinweisen auf die damit verbundenen 
Rechtsfolgen - in Ihrem Versicherungsschein gesondert 
aufgeführt. 
Über die Vertragsdaten wie Versicherungsdauer, Beginn 
etc. geben Ihnen der von Ihnen gestellte Antrag, das 
Produktinformationsblatt und die entsprechenden 
Bedingungen Auskunft.

1.8 Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie 
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 
bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese 
Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, 
Osterstraße 14-20, 26603 Aurich 
Fax: 04941-177114
E-Mail: service@brandkasse-aurich.de

1.9 Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der 
Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf 
die Zeit nach dem Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; 
dabei handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 
1/360 des von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Beitrags. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. 
B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besonderer Hinweis: Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn 
der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von 
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit 
einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Widerrufen 
Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher 
Versicherungsvertrag weiter.
Ende der Widerrufsbelehrung.

1.10 Versicherungsdauer / Beendigung des Vertrages
Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem 
Produktinformationsblatt, dem Antrag und dem Ver-
sicherungsschein.
Ein Versicherungsvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr 
und mehr endet nicht automatisch. Er wird zunächst für eine 
feste Vertragsdauer vereinbart. Bei mindestens einjähriger 
Vertragsdauer verlängert sich das Versicherungsverhältnis 
stillschweigend mit dem Ablauf der Vertragslaufzeit um 
ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn es nicht unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist vor dem 
jeweiligen Ablauf von einem der beiden Teile gekündigt wird. 
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Ein Versicherungsverhältnis, das für die Dauer von mehr 
als 3 Jahren eingegangen worden ist, kann zum Ende des 
dritten oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung 
einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden.
Weitere Informationen zu den Beendigungsmöglichkeiten 
können Sie den Produktinformationsblättern und den 
Versicherungsbedingungen entnehmen. 

1.11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 
allgemeine Gerichtsstand für Klagen gegen uns ist Aurich. 
Als natürliche Person können Sie aber auch vor dem Gericht 
an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort klagen.

1.12 Vertragssprache
Die Vertragsbedingungen und Informationen werden 
ausschließlich in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt; 
auch die schriftliche Kommunikation erfolgt in deutscher 
Sprache. Die mündliche Kommunikation kann alternativ in 
plattdeutscher Sprache stattfinden. 

1.13 Außergerichtliche Schlichtungsstelle
Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse ist Mitglied im 
Verein 
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche 
Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Wenn Sie 
dieses Schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, hat dies 
keinen Einfluss auf Ihre Möglichkeiten den Rechtsweg zu 
beschreiten.

1.14 Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde
Wir weisen darauf hin, dass Ihnen als Beschwerdestelle die 
unter Punkt 1.2 genannte Aufsichtsbehörde zur Verfügung 
steht.
Bitte beachten Sie, dass die Aufsichtsbehörde keine 
Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann.

1.15 Originalunterlagen
Die eingereichten Originalunterlagen archivieren wir 
elektronisch und vernichten deshalb die Originalbelege 
spätestens 8 Wochen nach Einsendung unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) über die Folgen einer  
Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, sehr geehrter 
Versicherungsnehmer, 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 
können, ist es notwendig, dass Sie die von uns gestellten 
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es 
sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur 
geringe Bedeutung beimessen. 
Angaben, die  Sie nicht gegenüber dem Versicherungs- 
vermittler machen möchten, sind unverzüglich und 
unmittelbar gegenüber der Ostfriesischen Landschaftlichen 
Brandkasse, Osterstraße 14-20, 26603 Aurich schriftlich 
nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige 
Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer 
Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden 
Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, 
alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach 
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß 
und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine 
vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können 
wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir 
kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten. Im Fall des Rücktritts 
besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 
nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch 
zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn 
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem 
Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen 
auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über 
die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht 
werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
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Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, 
die das von uns geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben 
wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
nicht verstrichen ist. Wir können uns auf die Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht 
berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 
Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, 
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch 
eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der 
Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der 
rückwirkenden Vertragsänderung und der Ausschlussfrist 
für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist 
Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und 
Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter 
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

2. Hinweise zum Datenschutz und zur  
Datenverarbeitung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erfüllen. 
Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell 
und wirtschaftlich abwickeln. Darüber hinaus bietet die 
elektronische Datenverarbeitung einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen 
als manuelle Verfahren.
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die Ostfriesische 
Landschaftliche Brandkasse und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 
Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse 
Osterstrasse 14 – 20, 26603 Aurich  
Telefon: 04941 – 177 0  
Telefax: 04941 – 177 114 
E-Mail: service@brandkasse-aurich.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per 
Post unter der oben genannten Adresse mit dem Zusatz:  
-Datenschutz-.

2.1 Zwecke und Rechtsgrundlagen der   
Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund 
der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, 
benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben 
für den Abschluss des Vertrages. Wir verarbeiten 
diese personenbezogenen Daten, um das von uns zu 
übernehmende Risiko bestimmen und einschätzen zu 
können. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, z.B. zur Rechnungsstellung. Angaben 
zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können,  
ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der 
Schaden ist. 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versiche-
rungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten 
nicht möglich. 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Statistiken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Bei der Entwicklung 
neuer Produkte und Tarife sind wir auch darauf angewiesen, 
Versicherungsdaten auch zum Testen neuer elektronisch 
unterstützter Verfahren und Prozesse zu nutzen, um damit 
die Datenverarbeitung hinreichend sicher zu gestalten. 
Die Daten nutzen wir weiterhin für eine Betrachtung der 
gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise für eine 
Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder für 
umfassende Auskunftserteilungen. 
Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse speichert 
Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Dies 
sind Ihre Angaben im Antrag (z.B. Name und Adresse) sowie 
weite-re zur Vertragserfüllung und -abwicklung notwendige 
versicherungstechnische Daten (z.B. Versicherungsnummer, 
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung). Soweit dies 
erforderlich ist, werden auch Angaben von Dritten (z.B. 
mitversicherte Personen, Vermittler) gespeichert. Melden 
Sie uns einen Versicherungsfall, speichern wir Ihre Angaben 
zum Leis-tungsfall und ggf. Angaben von Dritten, wie z.B. die 
Daten des von Ihnen mandatierten Rechtsanwaltes.
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten für 
vorvertragliche und vertragliche Zwecke erfolgt auf Basis 
von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 
1 f) DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Interessen von 
uns oder Dritten zu wahren. Dies kann insbesondere der Fall 
sein: 
 - Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT- 
 Betriebs
 - Zur Werbung für unsere eigenen  Versicherungs- 
 produkte und für andere Produkte der Sparkassen- 
 Finanzgruppe und deren Kooperationspartner sowie  
 für Markt- und Meinungsumfragen
 - Zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, 
 insbesondere von Datenanalysen zur Erkennung von  
 Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch  
 hindeuten können. Weitere Informationen hierzu  
 finden Sie im Abschnitt zum Hinweis- und Informations- 
 system der Versicherungswirtschaft
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
(z.B. aufsichtsrechtliche Vorgaben, handels- und 
steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten). Im Rahmen 
unsere Beratungspflicht beinhaltet dies ggf. auch Daten 
unserer Kooperationspartner. Als Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 c) 
DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
darüber zuvor informieren.

2.2 Kategorien von Empfängern der personen- 
bezogenen Daten
Rückversicherer: 
Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir auch 
auf einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken. 
Zu diesem Zweck haben wir Rückversicherungsverträge 
geschlossen, die einen Teil der Risiken übernehmen. 
Hierfür benötigt der Rückversicherer entsprechende 
versicherungstechnische Angaben zur Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos sowie im Einzelfall 
auch Ihre Personalien. In einigen Fällen bedienen sich 
die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie 
ebenfalls entsprechende Daten übergeben.
Vermittler:
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch 
Vermittler betreut. Dies können neben Einzelpersonen auch 
Vermittlungsgesellschaften sein. Um die Betreuungsaufgabe 
(z.B. die Beratungspflicht oder eine Schadenaufnahme) 
ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhalten die Vermittler 
(bzw. deren IT-Dienstleister) von uns die notwendigen 
Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. 
Dies umfasst ebenfalls die für die Betreuungsaufgabe 
erforderlichen Daten unserer Kooperationspartner.  
Beteiligte Versicherer:
Zur Risikoaufteilung können wir mit anderen Versiche-
rungsunternehmen ein Wagnis im Verbund versichern. In 
diesem Fall werden die hierfür erforderlichen Daten auch an 
die jeweiligen beteiligten Versicherer übermittelt. 
Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der 
jeweiligen aktuellen Internetseite unter https://www.
ostfriesische-brandkasse.de entnehmen. 

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 
an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur 
Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. Finanzbehör-
den, Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden).
Ferner übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten 
an Kreditinstitute zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. 
Des Weiteren können wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken 
oder zur Datenanalyse an Verbände (z.B. Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Verband 
öffentlicher Versicherer) weitergeben.

2.3 Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Gesetzliche Vorschriften, z.B. das Handelsgesetzbuch oder 
die Abgabenordnung, verpflichten uns zum Nachweis und 
zur Aufbewahrung von Geschäftsvorgängen und damit auch 
Ihrer personenbezogenen Daten. Diese Fristen betragen 
bis zu zehn Jahre. Auch speichern wir personenbezogene 
Daten für den Zeitraum, in dem Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können. Hier gelten 
gesetzliche Verjährungsfristen von drei bis dreißig Jahren.  

2.4 Betroffenenrechte
Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie eine 
Berichtigung Ihrer Daten verlangen. Darüber hinaus können 
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zustehen. 

2.5 Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Zwecken der Werbung zu 
widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung 
berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen. 

2.6 Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 
an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zu-
ständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Prinzenstraße 5 
30159 Hannover

2.7 Hinweis- und Informationssystem der  
Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur 
Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur 
Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei 
der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein 
Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem 
HIS erforderlich. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss 
eines Versicherungsvertrages richten wir Anfragen zum 
Antragsteller an das HIS und speichern das Ergebnis dieser 
Anfragen. Sollten wir Ihre Daten an das HIS melden, werden 
wir Sie darüber benachrichtigen. 
nforma HIS GmbH 
Abteilung Datenschutz 
Kreuzberger Ring 68 
65205 Wiesbaden



8

Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem 
Merkblatt „Informationen über den Datenaustausch mit der 
informa HIS GmbH auf der Grundlage der Artikel 13 und 14 
DSGVO“, welche Sie insbesondere auf unserer Homepage 
https://www.ostfriesische-brandkasse.de finden. 
2.8 Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls 
überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür 
erforderlichen Umfang ein Austausch personenbezogener 
Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren 
Versicherer erfolgen.  
2.9 Automatisierte Einzelfallentscheidungen
In einigen Sparten können wir die Daten Ihres 
Versicherungsantrags automatisiert verarbeiten. Bei 
Schadenfällen kann eine automatisierte Prüfung anhand 
Ihrer Angaben im Antrag und den Angaben zum Schaden 
erfolgen. Sollten Sie mit der getroffenen Entscheidung 
nicht einverstanden sein, können Sie sich jederzeit an uns 
wenden und diese überprüfen lassen. 
3. Weiterverarbeitung für einen anderen Zweck
Als Versicherungsunternehmen sind wir auf Informationen 
zu unseren versicherten Risiken angewiesen, um die 
Schadenhäufigkeit und den Schadenaufwand im Hinblick 
auf unsere Versicherbarkeit kennen zu lernen und unsere 
Tarifierung verbessern zu können. Hierzu werten wir 
unsere Kundeninformationen statistisch aus. In diesem 
Zusammenhang kann es vorkommen, dass wir Ihre Daten 
zu statistischen Zwecken verarbeiten. Die Erstellung von 
Statistiken unter Verwendung von personenbezogenen 
Daten ist auf Grundlage der Art. 6 Abs. 4, 5 Abs. 1 b) DSGVO 
zulässig. Erstellen wir Statistiken mit Kategorien besonderer 
personenbezogener Daten, erfolgt dies auf der Grundlage 
von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i.V.m. § 27 BDSG. Bitte beachten 
Sie die Hinweise zu Ihren Betroffenenrechten.
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Viel Wind um nichts? Im Gegenteil: Wenn 
Sie jedoch zur rechten Zeit geeignete 
Schutzmaßnahmen treffen, sind Sie auch 
„Stürmen jeglicher Art“ nicht hilflos ausgesetzt! 
. . . Zum Beispiel sind Sie mit unserer Landkasko 
gegen Pech und großes Malheur versichert!

Hier haben wir für Sie die wichtigsten Punkte 
unserer landwirtschaftlichen Versicherung 
einmal kurz zusammengefasst, um Ihnen 
einen „Überblick auf einen Blick“ zu geben. 
Diese Informationen sind jedoch natürlich 
nicht abschließend, denn der gesamte 
Versicherungsschutz und Vertragsinhalt 
ergibt sich erst aus dem Antrag, dem 
Versicherungsschein und den beigefügten 
Versicherungsbedingungen. Maßgeblich für den 
Versicherungsschutz sind die dort getroffenen 
Regelungen.

1. Welchen Schutz bieten wir Ihnen über 
welchen Vertrag an?

Wir bieten Ihnen unsere Gebäude- und/oder 
Inhaltsversicherung an. Grundlage sind die 
beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die 
Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe 
- Wirtschaftsgebäude und deren Inhalt sowie 
Wohngebäude (ABL 2008) sowie alle weiteren 
im Antrag genannten Besonderen Bedingungen 
und Vereinbarungen.

2. Was ist hierbei versichert?

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die 
im Antrag vereinbarten Gefahren (Gebäude: 
Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm, 
d. h. ab Windstärke 8, und Hagel, Inhalt: Schäden 
durch Feuer). Je nach Vertragsgestaltung 
ersetzen wir Ihnen den Neuwert, den Zeitwert 
oder den gemeinen Wert des Gebäudes oder der 
beweglichen Sache. Näheres hierzu finden Sie 
in Abschnitt „A“ – Gefahren“ der Bedingungen 
ABL 2008.

Unser Versicherungsschutz erstreckt sich nicht 
nur auf den reinen Baukörper Ihres Gebäudes. 
Auch verschiedene Einbauten (z.B. fest 
verlegte Fußbodenbeläge, Zentralheizung) 
zählen zum Gebäude. Selbst das Zubehör, 
welches zur Instandhaltung des Gebäudes 
notwendig ist oder das dessen Nutzung erst 
möglich macht, ist versichert; hierzu zählen u.a. 

außen am Gebäude angebrachte Antennen 
und Markisen. Bitte vergessen Sie nicht, im 
Versicherungsantrag alle Scheunen, Ställe, 
Nebengebäude und Garagen anzugeben, damit 
diese vom Versicherungsschutz erfasst werden

Bei beweglichen Sachen erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auf die gemeinsam mit 
Ihnen im Antrag vereinbarten Gegenstände und 
Tiere. Dies können z.B. die Betriebseinrichtung, 
der Rinderbestand und die Vorräte sein. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt „A – 
Versicherte Sachen“ der ABL 2008.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann 
müssen Sie ihn bezahlen, damit Sie auch 
versichert sind?

In Ihrem Antrag finden Sie Informationen 
darüber, für welchen Zeitraum und in welcher 
Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. Bitte 
bezahlen Sie den ersten Beitrag nach Erhalt 
des Versicherungsscheins; Ihr Widerrufrecht 
bleibt hiervon selbstverständlich unberührt. 
Bei verspäteter Zahlung beginnt der 
Versicherungsschutz erst mit dem Eingang der 
verspäteten Zahlung bei uns - außerdem können 
wir bis zum Eingang der verspäteten Zahlung 
vom Vertrag zurücktreten. Wenn Sie einen 
der weiteren Beiträge nicht rechtzeitig zahlen, 
gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz – 
und wir können den Vertrag unter bestimmten 
Voraussetzungen kündigen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie 
bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf 
Ihrem Konto. Einzelheiten dazu entnehmen 
Sie bitte Ihrem Antrag und dem Abschnitt „B - 
Prämienzahlung“.

4. Wofür „leisten“ wir nicht?

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, 
denn sonst müssten wir einen unangemessen 
hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir 
einige Fälle aus dem Versicherungsschutz 
herausgenommen.

3. Produktinformationsblatt 
Sachversicherung landwirtschaftlicher 
Betriebe - Wirtschaftsgebäude und deren 
Inhalt sowie Wohngebäude

(Stand 01/2008)
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Nicht versichert sind insbesondere

- Schäden, die vor Bezugsfertigkeit des 
Gebäudes eintreten oder wenn das 
Gebäude wegen Umbauarbeiten nicht 
bewohnt werden kann

- Schäden an Montageobjekten, d.h. Sachen 
die nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind, oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen sind.

- Sengschäden; dies sind Hitzeschäden, ohne 
dass es ein offenes Feuer mit Flammen 
gegeben hat

- Schäden durch weitere Elementargefahren; 
dies sind Überschwemmung, Sturmflut, 
Erdsenkung, Erdrutsch, Lawinen, 
Schneedruck und Vulkanausbruch

Diese Aufzählung ist nicht abschließend, 
sondern beinhaltet nur die „wichtigsten“ Punkte. 
Einzelheiten und selbstverständlich eine 
vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe 
entnehmen Sie bitte den Abschnitten „A – 
Gefahren, Versicherte Sachen“ der Bedingungen 
ABL 2008

Welche Verpflichtungen haben Sie ...

5. ... bis zum Vertragsschluss?

Damit wir Ihren Antrag bearbeiten können, 
müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen 
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten. Wenn Sie Ihr Gebäude 
bzw. Ihre beweglichen Sachen bereits versichert 
hatten, nennen Sie uns bitte Ihre Vorversicherer 
sowie alle Schäden, die Sie diesen Vorversicherer 
gemeldet haben.

6. ... während der Laufzeit des Vertrages?

Durch eine Veränderung der Umstände, die 
Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, 
kann sich die Notwendigkeit ergeben, den 
Versicherungsvertrag anzupassen (z.B. An- 
und Umbauten am Gebäude). Sie müssen uns 
daher eine Mitteilung machen, wenn sich diese 
Umstände tatsächlich verändern, damit wir 
beispielsweise im Schadenfalle die richtigen 
Summen auszahlen. Darüber hinaus müssen Sie 
uns vorab über besondere Gefahrerhöhungen 
informieren (z.B. wenn das Gebäude ganz oder 
überwiegend nicht genutzt wird, Abweichung 
von der dokumentierten Betriebsbeschreibung, 
Einlagerung von Heu- und Stroh in Gebäuden, 
für die es vertraglich nicht vereinbart ist). 

Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt „A – 
Besondere Gefahrerhöhungen“ der ABL 2008 
sowie Abschnitt „B – Gefahrerhöhung“.

7. ... wenn ein Schaden eingetreten ist?

Rufen Sie im Brandfall sofort die Feuerwehr 
und schließen Sie schnellstmöglich bei 
Leitungswasserschäden den Haupthahn. 
Versuchen Sie, den Schaden möglichst gering 
zu halten, ohne jedoch Ihre eigene Sicherheit 
zu gefährden. Wenn ein Schadenfall eingetreten 
ist, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in 
Verbindung. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie in Abschnitt „B – Obliegenheiten“.

8. Was sind die Folgen, wenn Sie Punkt 5 
bis 7 nicht beachten?

Beachten Sie die in Ziffern 5 bis 7 benannten 
Verpflichtungen. Ihre Nichtbeachtung kann 
leider schwerwiegende Konsequenzen für Sie 
haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können 
Sie z.B. sogar Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Näheres entnehmen 
Sie bitte den Abschnitten „B – Anzeigepflichten, 
Gefahrerhöhung, Obliegenheiten“.

9. Wann endet der Vertrag?

Die Laufzeit Ihres Vertrages ist individuell 
vereinbart – bitte sehen Sie dazu in Ihren 
Antrag. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens 
einem Jahr verlängert er sich automatisch um 
jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der 
Vertragslaufzeit kündigen. Weitere Einzelheiten 
zu Vertragsbeendigungen können Sie Abschnitt 
„B – Dauer und Ende des Vertrages“ und  
Abschnitt „B – Kündigung nach dem 
Versicherungsfall“ der ABL 2008 entnehmen.

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten 
Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages zu 
erläutern. Dabei geht es uns wirklich nicht darum, 
Sie ängstlich zu machen. Vielmehr verstehen wir 
es als unsere Pflicht, Sie anzuregen, rechtzeitig 
vernünftige und richtige Vorsorge zu treffen. 
Vielleicht sind dennoch Fragen offen geblieben, 
die Sie persönlich betreffen. Bitte sprechen Sie 
hierüber mit unseren Vertretungen vor Ort, die 
Sie gern beraten.
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4. Allgemeine Bedingungen für die 
Sachversicherung landwirtschaftlicher 
Betriebe – Wirtschaftsgebäude und deren 
Inhalt sowie Wohngebäude ABL 2008 
(Abschnitt „A“) (Stand 01/2008)

Gilt vereinbart, wenn Versicherungsschutz zur  
landwirtschaftlichen Gebäude- (vereinbarte Gefahren 
siehe Antrag sowie Versicherungsschein) und/oder 
landwirtschaftlichen Feuer-Inhaltsversicherung besteht.
Abschnitt „A“ (bitte beachten Sie auch Abschnitt „B“)
§ 1 Versicherbare Gefahren und Gefahrengruppen
§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
§ 3 Leitungswasser
§ 4 Sturm, Hagel
§ 5 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie, 

Terrorakte
§ 6 Versicherte Sachen
§ 7 Daten und Programme
§ 8 Ertragsausfallversicherung
§ 9 Versicherungsort
§ 10 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- 

und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von 
Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten

§ 11 Mietausfall, Mietwert
§ 12 Versicherungswert und Versicherungssumme
§ 13 Prämie in der gleitenden Neuwertversicherung und 

deren Anpassung
§ 14 Umfang der Entschädigung 
§ 15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 16 Sachverständigenverfahren
§ 17 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
§ 18 Besondere gefahrerhöhende Umstände
§ 19 Wiederherbeigeschaffte Sachen
§ 20 Veräußerung der versicherten Sachen 

Abschnitt „A“

§ 1 Versicherbare Gefahren und Gefahrengruppen 
Jede der folgenden Gefahren oder Gefahrengruppen ist nur 
versichert, wenn dies vereinbart ist:
a) Feuer (§2);
b) Leitungswasser (§ 3);
c) Sturm, Hagel (§ 4);
Bei den Versicherungen gemäß Nr. 1 a-c handelt es sich um 
rechtlich selbständige Verträge.
Sie können selbständig gekündigt werden ohne, dass die 
übrigen Vereinbarungen davon berührt werden. 

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 
1. Versicherte Gefahren und Schäden - Brand, 
Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch
a) Brand;
b) Blitzschlag;
c) Explosion;
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 

Teile oder seiner Ladung
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
Für versicherte Tiere wird auch Entschädigung für Tod durch 
Stromschlag geleistet.

2. Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen.
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an 
elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, 
wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der 
Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer 
Art entstanden sind.
Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als 
an elektrischen Einrichtungen und Geräten oder an Antennen 
stehen Schäden anderer Art gleich.

4. Explosion
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen 
Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein 
Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 
Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert.

5. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind 
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 

durch Erdbeben; 
b) Sengschäden; außer wenn diese dadurch verursacht 

wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 
1 verwirklicht hat;
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c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen 
durch die im Verbrennungsraum auftretenden 
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen 
von elektrischen Schaltern durch den in ihnen 
auftretenden Gasdruck entstehen;

d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch 
entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der 
Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken 
ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in 
denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, 
vermittelt oder weitergeleitet wird.

 Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 c) und 5 d) gelten nicht 
für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass 
sich an anderen Sachen eine versicherte Gefahr 
gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.

§ 3 Leitungswasser
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von 
Gebäuden eintretende
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 

versicherten Rohren 
aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) 

und den damit verbundenen Schläuchen;
bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung 

sowie Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen;

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen
 sofern diese Rohre nicht Bestandteil von 

Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren 
Anlagen sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend 
genannten versicherten Installationen:
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 

Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, 
Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) 
sowie deren Anschlussschläuche,

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder 
vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, 
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. 
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und 
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht 
tragend) nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb 
von Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasser-
versorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, 
 Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder 
Solarheizungsanlagen soweit
a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude 

oder Anlagen dienen und 
b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück 

befinden und 
c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 

Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes 
Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden 
oder abhanden kommen.

b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus 

aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und 
Ableitungen) oder damit verbundenen 
Schläuchen;

bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung 
verbundenen sonstigen Einrichtungen oder 
deren wasserführenden Teilen;

cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder 
Dampfheizung;

dd) Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen;

ee) Wasserlösch- und Berieselungsanlagen;
ff) Wasserbetten und Aquarien.

c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie 
Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden
a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen Schäden durch
aa) Regenwasser aus Fallrohren;
bb) Plansch- oder Reinigungswasser;
cc) Schwamm;
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes 

Gewässer, Überschwemmung oder 
Witterungsniederschläge oder einen durch diese 
Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch;

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass 
Leitungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder 
den Erdrutsch verursacht hat;

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung;

hh) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder 
ähnlichen mobilen Behältnissen;

ii) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der 
Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, 
durch Druckproben oder durch Umbauten oder 
Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude 
oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht 

bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte).

§ 4 Sturm, Hagel
1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 

Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in 
denen sich versicherte Sachen befinden;

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte 
Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden, wirft;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an 
versicherten Sachen;
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d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes 
oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten 
Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte 
Sachen befinden, baulich verbunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, 
die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, 
in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich 
verbunden sind.

2. Sturm
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 63 km/Stunde).
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung des 

Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden 
in einwandfreiem Zustand oder an ebenso 
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, 
oder dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in 
dem sich die versicherten Sachen befunden haben, 
oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen 
Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von 
Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen Schäden durch
aa) Sturmflut;
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee 

oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß 
geschlossene Fenster, Außentüren oder andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen 
durch Sturm oder Hagel entstanden sind und 
einen Gebäudeschaden darstellen;

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder 
Ladung;

dd) Lawinen
ee) Erdbeben

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht 

bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

bb) im Freien befindlichen beweglichen Sachen und 
Ernteerzeugnissen;

cc) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte). 

§ 5 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und 
Kernenergie, Terrorakte

1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion 
oder Aufstand. 

2. Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere 
Unruhen. 

3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, 
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

4. Ausschluss Terrorakte
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 
ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, 
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

§ 6 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag 
bezeichneten 
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
b) beweglichen Sachen.
Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung 
hierfür richtet sich ausschließlich nach den Vereinbarungen 
über Daten und Programme.

2. Gebäude
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen und mit dem 
Zubehör versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist. Als mitversicherte Gebäudebestandteile gelten die 
festinstallierten: 
· Licht- und Kraftstromanlagen (einschließlich 

Beleuchtungskörper);
· Be- und Entlüftungsanlagen;
· Wasserversorgungsanlagen (einschließlich 

Druckkessel und Pumpen);
· Anbindungen, Fressgitter, Halsrahmen;
· Selbstfangvorrichtungen, Boxenabgrenzungen;
· Tröge und Tränken;
· Heizungsanlagen

3. Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der 
Versicherungsnehmer 
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit 

Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt 
noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat.
Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude 
eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter 
auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für 
die er das Risiko trägt.
Bewegliche Sachen umfassen auch die noch nicht 
geernteten Bodenerzeugnisse. Ausgenommen von 
diesem Versicherungsschutz sind die folgenden im Freien 
befindlichen Kulturen:
Mais, Kartoffeln, Rüben, Obst, Gemüse.
Die Versicherung des Tierbestandes umfasst, soweit nicht 
anders vereinbart, grundsätzlich den gesamten jeweils 
vorhandenen Bestand an Tieren aller Gattungen. 

4. Fremdes Eigentum 
Über Nr. 3 b und Nr. 3 c hinaus ist fremdes Eigentum nur 
aufgrund besonderer Vereinbarung versichert.



14

5. Versicherte Interessen 
Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und 
Nr. 4 gilt für Rechnung des Eigentümers und des 
Versicherungsnehmers.
In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des 
Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentümers 
maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist:
a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden 

(z.B. Sparbücher und Wertpapiere), Briefmarken, 
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen 
und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, 
unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus 
Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem 
Raumschmuck dienen;

b) Geschäftsunterlagen;
c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-

anhänger und Zugmaschinen;
d) Hausrat aller Art;
e) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich 

Geldwechsler) samt Inhalt sowie 
Geldausgabeautomaten, sofern es sich nicht um 
Vorräte handelt;

h) Heu – und Strohlagerungen im Freien und in offenen 
Gebäuden.

§ 7 Daten und Programme
1. Schaden am Datenträger
Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 
und 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung 
oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme 
durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden an 
dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare 
Informationen), auf dem die Daten und Programme 
gespeichert waren, verursacht wurde.
2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion 
einer versicherten Sache notwendig sind
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer 
versicherten Sache notwendigen Daten und Programme 
im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für 
deren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich 
sind.
Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige 
Daten und Programme sind System-Programmdaten aus 
Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.
3. Daten und Programme als Handelsware
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum 
Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und 
Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf 
bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.
4. Sonstige Daten und Programme
Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im 
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.
Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig 
hergestellte Standardprogramme, individuelle Programme 
und individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion einer 
versicherten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf 
bestimmten Datenträger gespeichert sind.

5. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren 

Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt 
ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind 
oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit 
befinden.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Umstände keine Entschädigung für 
Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten 
Daten oder Programme durch Kopierschutz-, 
Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen 
(z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungs-
maßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für 
neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 8 Ertragsausfallversicherung
a) Wird der landwirtschaftliche Betrieb des 

Versicherungsnehmers durch einen Sachschaden, 
verursacht durch eine versicherte Gefahr an einer 
versicherten Sache unterbrochen oder beeinträchtigt, 
so ersetzt der Versicherer den dadurch entstehenden 
Ertragsausfallschaden.

b) Der Ertragsausfallschaden entspricht dem 
entgangenen Deckungsbeitrag. Der Deckungsbeitrag 
errechnet sich aus der Differenz zwischen Erlös und 
produktionsabhängigen Kosten.

c) Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind 
alle Umstände zu berücksichtigen, die den Ablauf 
und das Ergebnis des Betriebes während der Haftzeit 
günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, 
wenn die Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

d) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit 
der Ertragsausfallschaden zurückzuführen ist auf

aa) außergewöhnliche Ereignisse, die während der 
Unterbrechung eintreten;

bb) behördlich angeordnete Wiederaufbau- oder 
Betriebsbeschränkungen.

e) Der Versicherer haftet für den Ertragsausfallschaden, 
der innerhalb von 12 Monaten seit Eintritt des 
Sachschadens (Haftzeit) entsteht.

f) Der Versicherer leistet Entschädigung bis zur 
vereinbarten Versicherungssumme. Der Versicherer 
verzichtet auf den Einwand der Unterversicherung 
(Erst-Risiko-Versicherung).

§ 9 Versicherungsort

1. Örtlicher Geltungsbereich
a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des 

Versicherungsortes.
 Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge 

eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort  
entfernt und in zeitlichem und örtlichem 
Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt 
oder zerstört werden oder abhanden kommen.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Gebäude oder Räume von 
Gebäuden oder als Versicherungsort bezeichneten 
Grundstücke.

c) Für bewegliche Sachen (Inventar) ist Versicherungsort 
die Bundesrepublik Deutschland.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der 
Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.
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3. Bargeld und Wertsachen
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht 
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder 
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art. 
Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der 
Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume 
auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten 
Entschädigungsgrenze versichert.

§ 10 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- 
und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von 
Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten
1.  Versicherbare Kosten
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne 
Berücksichtigung einer Unterversicherung (auf Erstes 
Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
Aufwendungen für 
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten, 
b) Bewegungs- und Schutzkosten,
c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
d) Feuerlöschkosten.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, 
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des 
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von 
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz 
und für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere 
Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
oder für das Erweitern von Öffnungen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind 
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt 
des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von 
Geschäftsunterlagen anfallen. 

5. Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der 
Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten 
halten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht 
nach den Bestimmungen über die Aufwendungen zur 
Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen 
sind. 
Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an 
Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt 
haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher 
zugestimmt hatte.

§ 11 Mietausfall, Mietwert

1. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender 

Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen 
infolge eines Versicherungsfalles zu Recht die 
Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt 
haben,

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen 
einschließlich fortlaufender Nebenkosten im Sinne 
des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer selbst 
bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles 
unbenutzbar geworden sind, falls dem 
Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen 
benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht 
zugemutet werden kann.

2. Haftzeit
a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt 

ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar sind, 
höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des 
Versicherungsfalles.

b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit 
ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die mögliche 
Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

3. Gewerblich genutzte Räume
Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des 
Mietausfalles oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart 
werden.

4. Gesondert versicherbar
a) Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des 

Schadens:
 Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens 

und sind die Räume trotz Anwendung der im 
Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der 
Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der 
Mietverlust bis zur Neuvermietung über diesen 
Zeitpunkt hinaus für die Dauer von 3 Monaten ersetzt, 
höchstens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit.

b) Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung 
infolge des Schadens:

 War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls nicht vermietet und weist der 
Versicherungsnehmer die Vermietung zu einem in der 
Haftzeit liegenden Termin nach, wird der ab diesem 
Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der 
Haftzeit gezahlt.

§ 12 Versicherungssumme, Versicherungswert 

1. Versicherungswert von Gebäuden 
a) Versicherungswert von Gebäuden ist

aa)  soweit Versicherung zum gleitenden Neuwert 
vereinbart ist, der ortsübliche Neubauwert 
des Gebäudes in Preisen des Jahres 1914. 
Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, 
Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. 
Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

 Der Versicherer passt den Versicherungsschutz 
an die Baukostenentwicklung an (Abschnitt „A“ 
§13). Deshalb besteht Versicherungsschutz auf 
der Grundlage des ortsüblichen Neubauwertes 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 

bb)  soweit Versicherung zum Neuwert vereinbart 
ist, der Neuwert. Neuwert ist der ortsübliche 
Neubauwert einschließlich Architektengebühren 
sowie sonstiger Konstruktions- und 
Planungskosten. 

cc)  der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert 
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Falle 
von aa) oder bb) weniger als 40 Prozent des 
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

 Der Zeitwertvorbehalt gilt nicht für Wohngebäude 
oder Gebäudeteile, die ausschließlich zu 
Wohnzwecken dienen. 
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 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des 
Gebäudes durch einen Abzug entsprechend 
seinen insbesondere durch den Abnutzungsgrad 
bestimmten Zustand.

dd) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum 
gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das 
Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst 
dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung 
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für 
seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des 
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden 
ist; 

 gemeiner Wert ist der für den 
Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis 
für das Gebäude oder für das Altmaterial. 

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen 
a)  Der Versicherungswert der technischen und 

kaufmännischen Betriebseinrichtung ist der 
aa)  Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der 

aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen 
oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der 
niedrigere Betrag; 

bb) Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert 
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der 
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Pro-
zent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der 
beweglichen Sachen durch einen Abzug 
entsprechend ihrem insbesondere durch den 
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc)  der gemeine Wert soweit die Sache für 
ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des 
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden 
ist;

 gemeiner Wert, ist der für den 
Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis 
für die Sache oder für das Altmaterial.

b)  Der Versicherungswert von Ernteerzeugnissen 
ist der Verkaufspreis. Dieser ergibt sich aus der 
Erntemenge und dem vom Versicherungsnehmer 
erzielten Erzeugerpreis. Der Erzeugerpreis ist der 
Betrag, den der Versicherungsnehmer je Einheit 
der von ihm produzierten Waren vom Käufer erhält 
(Verkaufspreis).

 Für Ernteerzeugnisse und Vorräte (z. B. Futtergetreide, 
Saat- und Pflanzgut, Schmier- und Treibstoffe), die zur 
Fortführung des Betriebes zugekauft werden müssen, 
ist der Wiederbeschaffungspreis (Zukaufspreis) der 
Versicherungswert.

c)  Der Versicherungswert von zugekauften oder 
selbsterzeugten Handelsprodukten, die an 
Endverbraucher veräußert werden, ist der 
Wiederbeschaffungs- oder der Herstellungspreis, 
maßgebend ist der niedrigere Betrag. Der 
Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren 
Verkaufspreis der Handelsprodukte. 

d)  Der Versicherungswert des Tierbestandes ist der 
Wiederbeschaffungswert (Zukaufspreis) für Tiere.

3. Umsatzsteuer
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

4. Versicherungssumme 
a)  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 

und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte 
Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 und 
2 entsprechen soll. 

b)  Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart 
worden, soll der Versicherungsnehmer die 
Versicherungssumme für die versicherte Sache 
für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem 
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c)  Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung zur 
Anwendung kommen (Abschnitt „A“ §14).

§ 13 Prämie in der gleitenden Neuwertversicherung 
und deren Anpassung

1. Berechnung der Prämie 
Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die 
Versicherungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte 
Prämiensatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 
a). Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet 
durch Multiplikation der vereinbarten Grundprämie 
1914 (Versicherungssumme 1914 multipliziert mit dem 
Prämiensatz) mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung der Prämie
a) Die Prämie verändert sich entsprechend der  

Anpassung des Versicherungsschutzes 
gemäß der Erhöhung oder Verminderung des 
Anpassungsfaktors.

b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich 
jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die 
in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode 
entsprechend dem Prozentsatz, um den sich 
der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres 
veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und 
der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte 
Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. 
Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt 
bekannt. Bei dieser Anpassung wird die  Änderung 
des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des 
Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksichtigt. Bei 
dieser Berechnung wird jeweils auf zwei Stellen nach 
dem Komma gerundet. 

 Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach 
dem Komma errechnet und gerundet.

 Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem 
Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird 
aufgerundet, sonst abgerundet.

c) Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung der 
Prämie innerhalb eines Monats, nachdem ihm die 
Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfaktors 
zugegangen ist, durch Erklärung in Textform 
widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung 
nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als 
Neuwertversicherung in Kraft, und zwar zur bisherigen 
Prämie und mit einer Versicherungssumme, die sich 
aus der Versicherungssumme 1914 multipliziert mit 
1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, 
der im Mai des Vorjahres galt. 

 In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unter-
versicherungsverzicht nicht mehr. Das Recht 
des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung 
der Versicherungssumme wegen erheblicher 
Überversicherung bleibt unberührt.
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§ 14 Umfang der Entschädigung 

1. Entschädigungsberechnung
Der Versicherer ersetzt
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles 

abhanden gekommenen Sachen den 
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen 
Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den 
Versicherungsfall entstandenen und durch die 
Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, 
höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles.

 Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch 
die Reparatur der Versicherungswert der Sache 
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird.

 Restwerte werden angerechnet. 
 Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 

bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist, 
sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für 
den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten 
unberücksichtigt.

 Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, 
soweit dies besonders vereinbart ist; dies gilt nicht 
für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur 
Abwendung und Minderung des Schadens sowie für 
die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung 
und Feststellung des Schadens.

 Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer 
Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart 
ist. 

2. Neuwertschaden
Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen 
Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von 3 Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass 
er die Entschädigung verwenden wird, um 
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung 

an der bisherigen Stelle wiederherzustellen; 
bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden 
ist die gleiche Zweckbestimmung gegeben, 
wenn das wiederherzustellende Gebäude 
einem landwirtschaftlichen Zweck dient; ist die 
Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, 
so genügt es, wenn das Gebäude an anderer 
Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
wiederhergestellt wird;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder 
abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte 
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen; 
nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt 
Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle 
von Maschinen und Geräten können Maschinen und 
Geräte beliebiger Art wiederbeschafft werden, wenn 
deren Betriebszweck derselbe ist;

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, 
wiederherzustellen.

3. Zeitwertschaden
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder 
abhandengekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen 
über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten 
Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag 

gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der 
Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erhöht würde. 

4. Unterversicherung
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der 

Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
Im Fall der Unterversicherung wird die 
Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von 
Versicherungssumme zum Versicherungswert nach 
folgender Berechnungsformel gekürzt: 

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert 
mit der Versicherungssumme dividiert durch den 
Versicherungswert.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen 
nach Nr. 7 sind im Anschluss von a und b 
anzuwenden.

d) In der gleitenden Neuwertversicherung gilt die 
Versicherungssumme 1914, als ausreichend 
vereinbart, wenn
aa)  sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten 

Schätzung eines Bausachverständigen 
festgesetzt wird;

bb)  der Versicherungsnehmer im Antrag den Neuwert 
in Preisen eines anderen Jahres zutreffend 
angibt und der Versicherer diesen Betrag auf 
seine Verantwortung umrechnet;

cc)  der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach 
Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes 
zutreffend beantwortet und der Versicherer 
hiernach die Versicherungssumme umrechnet.

 Wird die nach aa) bis cc) ermittelte 
Versicherungssumme 1914 vereinbart, 
nimmt der Versicherer keinen Abzug wegen 
Unterversicherung vor (Unterversicherungs-
verzicht).

 Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht, 
wenn nachträglich wertsteigernde bauliche 
Maßnahmen durchgeführt wurden.

5. Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes 
Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen 
Positionen nicht berücksichtigt. 

6. Selbstbeteiligung
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die 
vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt.

7. Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten 

Versicherungssumme;
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten 

Entschädigungsgrenzen;
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchst- 

entschädigung; Schäden, die im laufenden 
Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 
die Jahreshöchstentschädigung. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
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8. Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der 
Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer 
anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
tatsächlich nicht gezahlt hat.

9. Ereignisdefinition 
Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu 
verstehen, die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 
72 Stunden anfallen.

§ 15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 

des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind.

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat 
nach Meldung des Schadens den Betrag als 
Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende 
Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der 
Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer  
den Nachweis geführt hat, dass er die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt 
hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der 
vom Versicherer nach 1 b) geleisteten Entschädigung 
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb 

eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet 
wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil 
der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, 
in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer 
nachgewiesen hat.

c) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr.
d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 

fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und Nr. 3 
b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des 

Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 

gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungs-
falles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von 
Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 16 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens 
in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt 
werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen 

zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen 
benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird 
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so 
kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der 
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen 
keine Person benennen, die Mitbewerber des 
Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt 
ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform 
vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten 
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung 
unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf 
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, 

zerstörten und beschädigten versicherten Sachen 
sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage 
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen 
Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 
Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen 
beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen 
der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt 
der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb 
der durch die Feststellungen der Sachverständigen 
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
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wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder 
wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 17 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
1.  Sicherheitsvorschriften
Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der 
Versicherungsnehmer:
a) die versicherten Räume genügend häufig zu 

kontrollieren;
b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung 

(z. B. Betriebsferien) eine genügend häufige Kontrolle 
des Betriebes sicherzustellen;

c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten 
und Programmen zu erstellen, sofern nicht in 
der Branche des Versicherungsnehmers kürzere 
Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind 
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall 
voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen können; 

d) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück 
freizuhalten und Rückstausicherungen anzubringen 
und stets funktionsbereit zu halten; 

e) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte 
Sachen mindestens 12  cm über dem Fußboden zu 
lagern; 

f)  die versicherten wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen, stets im ordnungsgemäßen Zustand 
zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden 
unverzüglich nach den anerkannten Regeln der 
Technik beseitigen zu lassen; 

g) die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen 
sich die versicherten Sachen befinden, insbesondere, 
Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte 
Sachen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu 
erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden 
unverzüglich nach den anerkannten Regeln der 
Technik beseitigen zu lassen; 

h) nicht genutzte wasserführende Anlagen und 
Einrichtungen sind abzusperren, zu entleeren und 
entleert zu halten; 

i) während der kalten Jahreszeit alle Räume 
genügend zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen 
und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und 
entleert zu halten;

j) bestehende Brandwände und feuerbeständige  
Decken nicht in ihrem Feuerwiderstand, z. B. 
durch teilweises Abtragen, Einbau brennbarer 
Teile oder Durchbrüche, zu verändern. 
Öffnungen in Brandwänden sind entsprechend 
der Landesbauordnung mit selbstschließenden, 
feuerbeständigen Türen zu schützen. Das Offenhalten 
von Feuerschutztüren z. B. durch Holzkeile oder 
Festbinden ist nicht erlaubt; 

k) außer den behördlich vorgeschriebenen 
Feuerlöschern, z.B. für Heizungsanlagen, 
mindestens einen weiteren Feuerlöscher in den 
Betriebsgebäuden vorzusehen. Die Feuerlöscher 
sind regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre, durch 
einen Sachkundigen zu warten; 

l) Auftauarbeiten nur unter ständiger Aufsicht 
vorzunehmen. Bei Auftauarbeiten mit Hilfe von 
Strahlern sind die vom Hersteller vorgeschriebenen 
Mindestabstände zu brennbaren Materialien und 
Gegenständen einzuhalten. Unzulässig sind 
Auftauarbeiten mit Hilfe von offenem Feuer und 
elektrischem Strom; 

m) elektrische Anlagen nach den anerkannten Regeln 
der Elektrotechnik zu errichten und zu betreiben. 
Hierzu sind insbesondere die Bestimmungen des 
Verbandes deutscher Elektrotechniker (VDE) zu 
berücksichtigen. Elektrotechnische Anlagen dürfen 
nur von Elektrofachkräften errichtet oder geändert 
werden. Es sind nur Geräte einzusetzen, die für den 
vorgesehenen Zweck geeignet sind. Sie müssen 
sowohl den zu erwartenden Ansprüchen als auch den 
äußeren Einflüssen am Verwendungsort genügen; 

n) getrocknete Ernteerzeugnisse ordnungsgemäß 
einzulagern und ständig auf Selbstentzündung hin 
zu überprüfen. Bei einer Temperatur von über 60 
Grad im Lagergut ist unverzüglich die Feuerwehr 
zu benachrichtigen. Bei der Lagerung von Heu und 
Stroh im Freien ist mindestens ein Abstand von 50 
m zu Gebäuden mit brennbaren Umfassungswänden 
oder weicher Dachung; 25 m zu sonstigen Gebäuden, 
öffentlichen Wegen und Plätzen einzuhalten. Die 
Lagerung außen an Gebäuden und unter Vordächern 
ist unzulässig; 

o) Feuerungsstätten einschließlich der Rauch- und 
Abgasrohre, Heiz- und Wärmegeräte sowie 
Trocknungsanlagen in einem Abstand von mindestens 
2 m von brennbaren Materialien und Gegenständen 
freizuhalten. Bei Trocknungsanlagen muss bei Ausfall 
des Gebläses und bei übermäßiger Erwärmung der 
durchstreifenden Luft die Wärmezufuhr technisch 
selbständig unterbrochen werden. 

 Behelfsmäßige Feuerungsstätten sind unzulässig. 
Leicht entflammbare Flüssigkeiten, wie z. B. 
Benzin, Spiritus oder ähnliches dürfen nicht als 
Feuerungsmaterial verwendet werden. Heiße 
Asche ist in nicht brennbaren doppelwandigen 
Blechbehältern mit selbstschließendem Deckel zu 
lagern;

p) Wärmestrahler zur Tierzucht und -haltung, soweit 
nach Herstellerangaben keine größeren Abstände 
erforderlich sind, mit mindestens 0,5 m Abstand zu 
brennbaren Materialien und zu Tieren anzubringen;

q) bei Einstellung landwirtschaftlicher Arbeitsmaschinen 
(z.B. Schlepper, selbstfahrende Erntemaschinen) in 
anderen Räumen als Garagen einen Abstand von 
mindestens 2 m zu leicht entzündlichen Materialien 
einzuhalten. Es ist sicherzustellen, dass Kraftstoffe 
oder Öle nicht auslaufen;

r) Löt-, Schweiß-, Schleif- und Trennschleifarbeiten nur 
von Personen ausführen zu lassen, die mit diesen 
Arbeiten vertraut sind. Die Arbeiten sind in einem 
geeigneten Raum durchzuführen. Ist dies nicht 
möglich, so sind Maßnahmen zu treffen, die eine 
Brandentstehung oder Brandausbreitung verhindern;

s) in landwirtschaftlichen Betriebsräumen und in deren 
Nähe das Rauchen und den Umgang mit offenem 
Licht und Feuer zu unterlassen. Das gilt auch für 
Heu- und Strohlager im Freien.
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 In Räumen mit Publikumsverkehr ist durch 
entsprechende Schilder auf dieses Verbot 
hinzuweisen.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte 
Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in Abschnitt „B“ § 
8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 18 Besondere Gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt „B“ 
§ 9 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt 

worden ist,
b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung 

abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten 
durchgeführt werden oder ein Gebäude oder der 
überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird.

§ 19 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so 
hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung 
dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle 
Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt.
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung 
zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a)  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 

abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller 
Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, 
so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer 
zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer 
hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf 
dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer 
über.

b)  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 
abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung 
gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer 
als der Versicherungswert ist, so kann der 
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss 
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht 
bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache 
im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös 
abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer 
den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße 
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann 
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von 
Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den 
Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er 
dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos 
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die 
gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier 
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung 
fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust 
entstanden ist.

§ 20 Veräußerung der versicherten Sachen
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 

veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des 
Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des 
Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber 
in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte 
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die 
Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des 
Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, 
als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis 
erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber 

das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von 
der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in 
Schriftform zu kündigen.

 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei 
fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der 
Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung 
der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der 
Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 

oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer  

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den 
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte 
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zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes 
des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen war und er nicht 
gekündigt hat.

Sonderbedingungen

4.1. Ohne besonderen Antrag gelten in der 
landwirtschaftlichen Gebäudeversicherung vereinbart:

1. Einschluss von Schäden durch Terrorakte
Abweichend von Abschnitt „A“ § 5 Nr. 4 ABL 2008 gelten 
Schäden durch Terrorakte im Rahmen der im vorliegenden 
Versicherungsvertrag versicherten Gefahren und Schäden 
als mitversichert.
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 
ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, 
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.
Der Schaden muss durch einen in der Bundesrepublik 
Deutschland begangenen Terrorakt verursacht sein und 
sich auf ein Versicherungsgrundstück/eine Betriebsstelle 
des Versicherungsnehmers innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland auswirken.
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen:
a) Kontaminationsschäden durch chemische oder 

biologische Substanzen;
 Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 

vor Schadeneintritt auf dem Versicherungs- 
grundstück/der Betriebsstelle des 
Versicherungsnehmers betriebsbedingt zu 
Produktionszwecken oder zur Durchführung von 
technischen Verfahren gelagert oder verwendet 
werden (einschließlich bedingter Zwischenlagerung 
oder Auslieferung) oder Bestandteil eines  
versicherten Gebäudes waren;

b) Schäden durch Ausfall von öffentlichen 
Versorgungsleistungen;

 Öffentliche Versorgungsleistung ist die Bereitstellung 
und/oder das Betreiben von Netzen für die allgemeine 
Versorgung in Zusammenhang mit der Erzeugung, 
dem Transport oder der Verteilung (z.B. von Strom, 
Gas, Wasser oder Telekommunikation);

c) Zulieferer-/Abnehmer-Rückwirkungsschäden;
d) Schäden durch Zugangs-/Nutzungsbeschränkungen;
e) Schäden durch Verfügung von hoher Hand
Die Jahreshöchstentschädigung für Schäden durch  
Terrorakte beträgt inklusive der versicherten Kosten  
höchstens 25 Mio. Euro, sofern sich aus dem 
Versicherungsvertrag zu der jeweiligen versicherten 
Gefahr/Gefahrengruppe keine geringere Jahres-
höchstentschädigung bzw. Höchstentschädigung ergibt. 
Ist im Versicherungsvertrag keine Jahreshöchstent-
schädigung bzw. Höchstentschädigung vereinbart, so gilt 
die Versicherungssumme als Jahreshöchstentschädigung.
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 
Beim Zusammentreffen von unterschiedlichen Jahreshöchst-
entschädigungen bzw. Höchstentschädigungen ist der Betrag 
maßgebend, der für die erste die Entschädigung auslösende 
Gefahr vereinbart gilt.
Alle anderen Bestimmungen des Versicherungsvertrages – 
insbesondere die Ausschlüsse – bleiben von dem Einschluss 
von Schäden durch Terrorakte unberührt.
Die Versicherung von Schäden durch Terrorakte kann vom 
Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhalten einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird 
eine Woche nach Zugang wirksam.
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Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
ohne Einhalten einer Frist oder zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen.
4.2 Haftungspaket „Sicherheit“  für 
landwirtschaftliche Gebäude-Versicherungen 

(sofern beantragt und im Versicherungsschein aufgeführt)
Die nachfolgenden Ergänzungen des Versicherungs-
umfangs sind nur gültig, sofern sie im Versicherungsschein 
bzw. im Antrag genannt werden.  Sie gelten ausschließlich 
für die in diesen Unterlagen aufgeführten Gefahren und 
Gebäude. 
Voraussetzung für eine Entschädigung aufgrund der 
Kostenpositionen gemäß Nr. 1 bis 13 ist der Eintritt eines 
bedingungsgemäßen Schadens.

1. Überspannungsschäden durch Blitz in 
landwirtschaftlichen Betrieben (Klausel 9111)

1. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für 
Blitzschlagschäden gemäß 

 Abschnitt „A“ § 2 ABL 2008 leistet der Versicherer 
Entschädigung auch für Schäden, die an 
versicherten elektrischen Einrichtungen und 
Geräten durch Überspannung, Überstrom und 
Kurzschluss infolge eines Blitzes entstehen.

2. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 
kann.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
den vereinbarten Betrag begrenzt.

4. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um 
die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt.

5. Die Entschädigungsgrenze beträgt 100 % der 
Versicherungssumme*.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten 
Die Entschädigung versicherter Aufräumungs- und 
Abbruchkosten ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 % 
der Versicherungssumme*.

3. Feuerlöschkosten (nur in der Feuerversicherung)
Die Entschädigung versicherter Feuerlöschkosten 
ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 % der 
Versicherungssumme*.

4. Bewegungs- und Schutzkosten
Die Entschädigung versicherter Bewegungs- und 
Schutzkosten ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 % der 
Versicherungssumme*.

5. Preisdifferenz-Versicherung (Klausel 1301)
1. Abweichend von den dem Vertrag 

zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen 
des Schadenaufwands durch Mehrkosten  
infolge Preissteigerungen mitversichert.

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür 
vereinbarten Versicherungssumme die 
tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch 
Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des 
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung.

3. Wenn der Versicherungsnehmer die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
nicht unverzüglich veranlasst, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem 
sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung entstanden wären.

4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen 
Ereignissen, behördlichen Wiederaufbau- oder 
Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel 
werden nicht ersetzt.

5. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden 
auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des 
Zeitwerts zum Neuwert ersetzt; dies gilt nicht 
bei beschädigten Sachen. Ist nach einer 
vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung 
nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden 
die Mehrkosten nicht ersetzt.

6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden 
betroffene Position, für welche die Mehrkosten 
durch Preissteigerungen nach Nr. 1 versichert 
sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelte 
Betrag nur anteilig ersetzt.

7. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
begrenzt auf 10 % der Versicherungssumme*.

6. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen (ohne Restwerte – Klausel 1306)

1. Abweichend von den dem Vertrag 
zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen 
des Schadenaufwandes durch Mehrkosten 
infolge behördlicher Wiederherstellungs-
beschränkungen mitversichert.

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür 
vereinbarten Versicherungssumme die 
tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die 
Wiederherstellung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sache durch behördliche 
Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erlassener Gesetze und 
Verordnungen. Soweit behördliche Auflagen mit 
Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden 
Mehrkosten nicht versichert.

3. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass 
infolge behördlicher Wiederherstellungs-
beschränkungen Reste der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sache nicht 
wiederverwertet werden können, sind nicht 
versichert.

4. Wenn die Wiederherstellung der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sache 
aufgrund behördlicher Wiederherstellungs-
beschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen 
darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang 
ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung 
an bisheriger Stelle entstanden wären.

5. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, 
die dadurch entstehen, dass sich die 
Wiederherstellung durch Beschränkungen 
der vorgenannten Art verzögert, werden nicht 
ersetzt.

 Sofern für versicherte und vom Schaden 
betroffene Sachen die Preisdifferenz-
Versicherung vereinbart ist, werden Mehrkosten 
infolge Preissteigerungen ersetzt, die dadurch 
entstehen, dass sich die Wiederherstellung 
durch Beschränkungen der vorgenannten 
Art verzögert. Ziffer 4 der Vereinbarung 
„Preisdifferenz-Versicherung“ wird insoweit 
abgeändert.

6. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden 
auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des 
Zeitwertes zum Neuwert ersetzt. Ist nach einer 
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vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung 
nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden 
die Mehrkosten nicht ersetzt.

7. Besteht Unterversicherung für eine vom  
Schaden betroffene Position, für welche 
Mehrkosten durch behördliche Wieder- 
herstellungsbeschränkungen versichert sind, so 
wird der nach Nr. 2 bis Nr. 6 ermittelte Betrag nur 
anteilig ersetzt.

8. Der als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

9. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber 
einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der 
Versicherungsnehmer, diesen in Höhe des fällig 
werdenden Mehrbetrages an den Versicherer 
abzutreten.

10. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
begrenzt auf 10 % der Versicherungssumme*.

7. Berücksichtigung von behördlichen Wieder- 
herstellungsbeschränkungen für Restwerte (Klausel 1307)

1. Abweichend von den dem Vertrag 
zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sind bei der 
Anrechnung des Restwertes für die versicherte 
und vom Schaden betroffene Sache behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen zu 
berücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch 
begrenzt mit dem Betrag, der sich vertragsmäßig 
ergeben würde, wenn die versicherte und vom 
Schaden betroffene Sache zerstört worden 
wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich 
Aufräumungs- und Abbruchkosten.

2. Die Berücksichtigung von behördlichen  
Wiederherstellungsbeschränkungen für Rest-
werte erfolgt nur, soweit sie auf der Grundlage 
vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener 
Gesetze und Verordnungen beruhen. Soweit 
behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erteilt wurden, werden 
sie für die Restwerte nicht berücksichtigt.

3. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, 
die dadurch entstehen, dass sich die 
Wiederherstellung durch Beschränkungen 
der vorgenannten Art verzögert, werden 
nicht ersetzt. Sofern für versicherte und vom 
Schaden betroffene Sachen die Preisdifferenz-
Versicherung vereinbart ist, werden Mehrkosten 
infolge Preissteigerungen ersetzt, die dadurch 
entstehen, dass sich die Wiederherstellung 
durch Beschränkungen der vorgenannten 
Art verzögert. Ziffer 4 der Vereinbarung 
„Preisdifferenz-Versicherung“ wird insoweit 
abgeändert.

4. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber 
einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der 
Versicherungsnehmer, diesen in Höhe des fällig 
werdenden Mehrbetrages an den Versicherer 
abzutreten.

5. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
begrenzt auf 10 % der Versicherungssumme*.

8. Mietwertersatz für den Zeitraum von 12 Monaten für 
Wohnteile auf dem landwirtschaftlichen Betriebsgrundstück.
Der gemäß Abschnitt „A“ § 11 Nr. 4 ABL 2008 gesondert 
versicherbare Mietverlust bei Auszug des Mieters infolge 
Schaden oder bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung 
gilt mitversichert. 

Die Versicherung des Mietausfalls für gewerblich genutzte 
Räume ist besonders zu vereinbaren.

9. Bauliche Grundstücksbestandteile
Bauliche Grundstücksbestandteile (Zäune, Platten, 
Hofbefestigungen) sind bis 1 % der Versicherungssumme* 
mitversichert. Bäume und Hecken sind nicht versichert. 

10. Kosten für Dekontamination von Erdreich  
(Klausel 3301)

1. In Erweiterung der dem Vertrag 
zugrundeliegenden Allgemeinen Bedingungen 
für die Sachversicherung landwirtschaftlicher 
Betriebe - Wirtschaftsgebäude und deren Inhalt 
sowie Wohngebäude (ABL 2008) Abschnitt „A“ – 
Feuerversicherung - ersetzt der Versicherer bis 
zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme 
Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund 
behördlicher Anordnungen infolge einer 
Kontamination durch einen Versicherungsfall 
aufwenden muss, um
a) Erdreich von eigenen, gemieteten oder 

gepachteten Versicherungsgrundstücken 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
zu untersuchen und nötigenfalls zu 
dekontaminieren oder auszutauschen;

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete 
Deponie zu transportieren und dort abzulagern 
oder zu vernichten;

c) insoweit den Zustand des Versicherungs-
grundstückes vor Eintritt des 
Versicherungsfalles wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur 
ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen
a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen 

ergangen sind, die vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erlassen wurden;

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Versicherungsfalles entstanden 
ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt 
des Versicherungsfalles ergangen sind. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dem Versicherer den Zugang einer 
behördlichen Anordnung ohne Rücksicht 
auf Rechtsmittelfristen unverzüglich zu 
melden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung 
dieser Obliegenheit ergeben sich aus 
Abschnitt B § 8.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine  
bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, 
so werden nur Aufwendungen ersetzt, die den für 
eine Beseitigung der bestehenden Kontamination 
erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser 
Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet 
worden wäre.

 Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten 
werden nötigenfalls durch Sachverständige 
festgestellt.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger 
Verpflichtungen des Versicherungsnehmers 
einschließlich der sogenannten Einlieferer-
haftung werden nicht ersetzt.

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 
kann.
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6. Für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch 
Versicherungsfälle, die innerhalb eines 
Versicherungsjahres eintreten, ist 
Entschädigungsgrenze die Versicherungs-
summe als Jahreshöchstentschädigung.

7. Der gemäß Nr. 1 bis Nr. 6 als 
entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt.

8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als 
Aufräumungskosten gemäß Abschnitt „A“ § 10 
Nr. 1 a ABL 2008.

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt 
auf 1 % der Versicherungssumme*.

11. Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und 
ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie an deren Inhalt  
(Klausel 9102)

1. Brandschäden an versicherten Räucher-, 
Trocknungs- und sonstigen ähnlichen 
Erhitzungsanlagen sowie an dem versicherten 
Inhalt von Räucher-, Trocknungs- und sonstigen 
ähnlichen Erhitzungsanlagen sind bis zu der 
vereinbarten Entschädigungsgrenze auch dann 
zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der 
Anlagen ausgebrochen ist.

2. Erhöht sich die Anzahl der Anlagen oder ändert 
sich deren Art, so hat der Versicherungsnehmer 
dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
Ist mit der Änderung eine Gefahrerhöhung 
verbunden, so gilt Abschnitt „B“ § 9.

3. Räucheranlagen müssen so eingerichtet sein, 
dass herab fallendes Räuchergut sich nicht am 
Räucherfeuer entzünden kann.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser 
Obliegenheit ergeben sich aus Abschnitt 
B §§ 8, 9.

12. Sachverständigenkosten
Die durch einen bedingungsgemäßen Schaden ent-
stehenden Sachverständigenkosten sind mitversichert.

13. Unterversicherungsverzicht bei aktueller 
Gebäudeeinschätzung
gemäß Abschnitt „A“ § 14 Abs. 4 d  ABL 2008 
* Die prozentuale Entschädigungsgrenze von der 
Versicherungssumme berechnet sich:

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung 
aus dem vereinbarten Prozentsatz der 
Versicherungssumme 1914, multipliziert mit 
dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor 
(Abschnitt „A“ § 12 Nr. 1 a) aa) ABL 2008)

b) in den Fällen des § 12 Nr. 1 a) bb, cc, dd ABL 
2008 (Abschnitt „A“) aus dem vereinbarten 
Prozentsatz der Versicherungssumme.

Sonderbedingungen

4.3. Ohne besonderen Antrag gelten in der 
landwirtschaftlichen Feuer-Inhalts-Versicherung vereinbart:

1. Einschluss von Schäden durch Terrorakte
Abweichend von Abschnitt „A“ § 5 Nr. 4 ABL 2008 gelten 
Schäden durch Terrorakte im Rahmen der im vorliegenden 
Versicherungsvertrag versicherten Gefahren und Schäden 
als mitversichert.
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 
ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, 
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.
Der Schaden muss durch einen in der Bundesrepublik 
Deutschland begangenen Terrorakt verursacht sein und 
sich auf ein Versicherungsgrundstück/eine Betriebsstelle 
des Versicherungsnehmers innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland auswirken.
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen:
f) Kontaminationsschäden durch chemische oder 

biologische Substanzen;
 Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 

vor Schadeneintritt auf dem Versicherungsgrundstück/
der Betriebsstelle des Versicherungsnehmers 
betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur 
Durchführung von technischen Verfahren gelagert 
oder verwendet werden (einschließlich bedingter 
Zwischenlagerung oder Auslieferung) oder  
Bestandteil eines versicherten Gebäudes waren;

g) Schäden durch Ausfall von öffentlichen 
Versorgungsleistungen;

 Öffentliche Versorgungsleistung ist die Bereitstellung 
und/oder das Betreiben von Netzen für die allgemeine 
Versorgung in Zusammenhang mit der Erzeugung, 
dem Transport oder der Verteilung (z.B. von Strom, 
Gas, Wasser oder Telekommunikation);

h) Zulieferer-/Abnehmer-Rückwirkungsschäden;
i) Schäden durch Zugangs-/Nutzungsbeschränkungen;
j) Schäden durch Verfügung von hoher Hand
Die Jahreshöchstentschädigung für Schäden durch  
Terrorakte beträgt inklusive der versicherten Kosten  
höchstens 25 Mio. Euro, sofern sich aus dem 
Versicherungsvertrag zu der jeweiligen versicherten 
Gefahr/Gefahrengruppe keine geringere Jahres-
höchstentschädigung bzw. Höchstentschädigung 
ergibt. Ist im Versicherungsvertrag keine Jahreshöchst- 
entschädigung bzw. Höchstentschädigung vereinbart, so gilt 
die Versicherungssumme als Jahreshöchstentschädigung.
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 
Beim Zusammentreffen von unterschiedlichen Jahres-
höchstentschädigungen bzw. Höchstentschädigungen ist 
der Betrag maßgebend, der für die erste die Entschädigung 
auslösende Gefahr vereinbart gilt.
Alle anderen Bestimmungen des Versicherungsvertrages – 
insbesondere die Ausschlüsse – bleiben von dem Einschluss 
von Schäden durch Terrorakte unberührt.
Die Versicherung von Schäden durch Terrorakte kann vom 
Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhalten einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird 
eine Woche nach Zugang wirksam.
Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
ohne Einhalten einer Frist oder zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen.
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4.4 Haftungspaket „Sicherheit“ für landwirtschaftliche 
Feuer-Inhalts-Versicherungen 
(sofern beantragt und im Versicherungsschein aufgeführt)
Die nachfolgenden Ergänzungen des Versicherungs-
umfangs sind nur gültig, sofern sie im Versicherungsschein 
bzw. im Antrag genannt werden.  
Sie gelten ausschließlich für die in diesen Unterlagen 
aufgeführten Gefahren und Gegenstände. 
Voraussetzung für eine Entschädigung aufgrund der 
Kostenpositionen gemäß Nr. 1 bis 12 ist der Eintritt eines 
bedingungsgemäßen Schadens.

1. Überspannungsschäden durch Blitz in 
landwirtschaftlichen Betrieben (Klausel 9111)

1. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für 
Blitzschlagschäden gemäß 

 Abschnitt „A“ § 2 ABL 2008 leistet der Versicherer 
Entschädigung auch für Schäden, die an 
versicherten elektrischen Einrichtungen und 
Geräten durch Überspannung, Überstrom und 
Kurzschluss infolge eines Blitzes entstehen.

2. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 
kann.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
den vereinbarten Betrag begrenzt.

4. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um 
die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt.

5. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
10 % der Versicherungssumme, maximal jedoch 
10.000 Euro, begrenzt.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten 
Die Entschädigung versicherter Aufräumungs- und 
Abbruchkosten ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 % der 
Versicherungssumme des Inventarversicherungsvertrages.

3. Feuerlöschkosten 
Die Entschädigung versicherter Feuerlöschkosten 
ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 % der 
Versicherungssumme*.

4. Bewegungs- und Schutzkosten
Die Entschädigung versicherter Bewegungs- und 
Schutzkosten ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 % der 
Versicherungssumme des Inventarversicherungsvertrages.

5. Preisdifferenz-Versicherung (Klausel 1301)
1. Abweichend von den dem Vertrag 

zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen sind Erhöhungen des 
Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge 
Preissteigerungen mitversichert.

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür 
vereinbarten Versicherungssumme die 
tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch 
Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des 
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung.

3. Wenn der Versicherungsnehmer die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
nicht unverzüglich veranlasst, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem 
sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung entstanden wären.

4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen 
Ereignissen, behördlichen Wiederaufbau- oder 
Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel 
werden nicht ersetzt.

5. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden 
auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des 
Zeitwerts zum Neuwert ersetzt; dies gilt nicht 
bei beschädigten Sachen. Ist nach einer 
vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung 
nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden 
die Mehrkosten nicht ersetzt.

6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden 
betroffene Position, für welche die Mehrkosten 
durch Preissteigerungen nach Nr. 1 versichert 
sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelte 
Betrag nur anteilig ersetzt.

7. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
begrenzt auf 10 % der Versicherungssumme 
des Inventarversicherungsvertrages.

6. Kosten für Dekontamination von Erdreich 
(Klausel 3301)

1. In Erweiterung der dem Vertrag 
zugrundeliegenden Allgemeinen Bedingungen 
für die Sachversicherung landwirtschaftlicher 
Betriebe - Wirtschaftsgebäude und deren Inhalt 
sowie Wohngebäude (ABL 2008) Abschnitt „A“ – 
Feuerversicherung - ersetzt der Versicherer bis 
zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme 
Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund 
behördlicher Anordnungen infolge einer 
Kontamination durch einen Versicherungsfall 
aufwenden muss, um
a) Erdreich von eigenen, gemieteten oder 

gepachteten Versicherungsgrundstücken 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
zu untersuchen und nötigenfalls zu 
dekontaminieren oder auszutauschen;

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete 
Deponie zu transportieren und dort abzulagern 
oder zu vernichten;

c) insoweit den Zustand des Versicherungs-
grundstückes vor Eintritt des 
Versicherungsfalles wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur 
ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen
a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen 

ergangen sind, die vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erlassen wurden;

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Versicherungsfalles entstanden 
ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt 
des Versicherungsfalles ergangen sind. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dem Versicherer den Zugang einer 
behördlichen Anordnung ohne Rücksicht 
auf Rechtsmittelfristen unverzüglich zu 
melden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung 
dieser Obliegenheit ergeben sich aus 
Abschnitt „B“ § 8.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine  
bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, 
so werden nur Aufwendungen ersetzt, die den für 
eine Beseitigung der bestehenden Kontamination 
erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser 
Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet 
worden wäre.

 Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten 
werden nötigenfalls durch Sachverständige 
festgestellt.
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4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger 
Verpflichtungen des Versicherungsnehmers 
einschließlich der sogenannten Einlieferer-
haftung werden nicht ersetzt.

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 
kann.

6. Für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch 
Versicherungsfälle, die innerhalb eines 
Versicherungsjahres eintreten, ist 
Entschädigungsgrenze die Versicherungs-
summe als Jahreshöchstentschädigung.

7. Der gemäß Nr. 1 bis Nr. 6 als 
entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt.

8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als 
Aufräumungskosten gemäß Abschnitt „A“ § 10 
Nr. 1 a ABL 2008.

9. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
begrenzt auf 1 % der Versicherungssumme* des 
Inventarversicherungsvertrages.

7. Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und 
ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie an deren Inhalt  
(Klausel 9102)

1. Brandschäden an versicherten Räucher-, 
Trocknungs- und sonstigen ähnlichen 
Erhitzungsanlagen sowie an dem versicherten 
Inhalt von Räucher-, Trocknungs- und sonstigen 
ähnlichen Erhitzungsanlagen sind bis zu der 
vereinbarten Entschädigungsgrenze auch dann 
zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der 
Anlagen ausgebrochen ist.

2. Erhöht sich die Anzahl der Anlagen oder ändert 
sich deren Art, so hat der Versicherungsnehmer 
dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
Ist mit der Änderung eine Gefahrerhöhung 
verbunden, so gilt Abschnitt „B“ § 9.

3. Räucheranlagen müssen so eingerichtet sein, 
dass herab fallendes Räuchergut sich nicht am 
Räucherfeuer entzünden kann.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser 
Obliegenheit ergeben sich aus Abschnitt  
B §§ 8, 9.

8. Sachverständigenkosten
Die durch einen bedingungsgemäßen Schaden entstehenden 
Sachverständigenkosten sind mitversichert.

9. Fermentationsschäden an Ernteerzeugnissen 
(Klausel 9105)
Fermentationsschäden an Ernteerzeugnissen sind bis zu 
den vereinbarten Entschädigungsgrenzen mitversichert. Das 
gilt nicht für Silage.

10. Schwelzersetzungsschäden in der 
landwirtschaftlichen Feuerversicherung (Klausel 9109)

1. Schwelzersetzungsschäden an mineralischem 
Dünger einschließlich Folgeschäden an 
sonstigen versicherten Sachen sind bis zu 
der vereinbarten Entschädigungsgrenze auch 
versichert, soweit sie nicht durch eine Gefahr 
gemäß Abschnitt „A“ § 2 ABL 2008 verursacht 
werden.

2. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um 
die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt.

11. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Mitversichert sind Wiederherstellungskosten 
von Geschäftsunterlagen. Die Entschädigung 
ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 % der 
Versicherungssumme* des Inventarversicherungs- 
vertrages.

12. Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland 
(gemäß Abschnitt „A“ § 9 Nr. 1 c ABL 2008) 
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Viel Wind um nichts? Im Gegenteil: Wenn 
Sie jedoch zur rechten Zeit geeignete 
Schutzmaßnahmen treffen, sind Sie auch 
„Stürmen jeglicher Art“ nicht hilflos ausgesetzt!. 
. . Zum Beispiel sind Sie mit unserer Landkasko 
gegen Pech und großes Malheur versichert!

Hier haben wir für Sie die wichtigsten Punkte 
unserer Landkaskoversicherung einmal kurz 
zusammengefasst, um Ihnen einen „Überblick 
auf einen Blick“ zu geben. Diese Informationen 
sind jedoch natürlich nicht abschließend, 
denn der gesamte Versicherungsschutz und 
Vertragsinhalt ergibt sich erst aus dem Antrag, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten 
Versicherungsbedingungen. Maßgeblich für den 
Versicherungsschutz sind die dort getroffenen 
Regelungen.

1. Welchen Schutz bieten wir Ihnen über 
welchen Vertrag an?

Wir bieten Ihnen eine Landkaskoversicherung 
an. Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen 
Bedingungen für die Landkaskoversicherung 
(AVB Landkasko 2008) sowie alle weiteren im 
Antrag genannten Besonderen Bedingungen 
und Vereinbarungen.

2. Was ist hierbei versichert?

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
die im Antrag vereinbarten Gegenstände 
gegen Schäden durch Unfall während des 
Transportes, Elementarereignisse und höhere 
Gewalt, Diebstahl, Raub, Unterschlagung, 
sowie vorsätzliche Handlungen von 
betriebsfremden Personen. Wir erstatten Ihnen 
die Reparaturkosten bei beschädigten Sachen, 
bzw. den Zeitwert im Totalschadenfall. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt „A – 
Versicherte Sachen“ der AVB Landkasko 2008.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann 
müssen Sie ihn bezahlen, damit Sie auch 
versichert sind?

In Ihrem Antrag finden Sie Informationen 
darüber, für welchen Zeitraum und in welcher 
Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. Bitte 
bezahlen Sie den ersten Beitrag nach Erhalt 
des Versicherungsscheins; Ihr Widerrufrecht 
bleibt hiervon selbstverständlich unberührt. 
Bei verspäteter Zahlung beginnt der 

Versicherungsschutz erst mit dem Eingang der 
verspäteten Zahlung bei uns - außerdem können 
wir bis zum Eingang der verspäteten Zahlung 
vom Vertrag zurücktreten. Wenn Sie einen 
der weiteren Beiträge nicht rechtzeitig zahlen, 
gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz – 
und wir können den Vertrag unter bestimmten 
Voraussetzungen kündigen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie 
bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf 
Ihrem Konto. Einzelheiten hierzu entnehmen 
Sie bitte Ihrem Antrag und dem Abschnitt „B - 
Prämienzahlung“.

4. Wofür „leisten“ wir nicht? 

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, 
denn sonst müssten wir einen unangemessen 
hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir 
einige Fälle aus dem Versicherungsschutz 
herausgenommen.

Nicht versichert sind insbesondere

- Schäden durch Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges.

- Mangelhafte Wartung, Material- und 
Konstruktionsfehler

- Natürliche Beschaffenheit der Sachen wie 
z.B. Abnutzung, Verschleiß

- Betriebsschäden jeder Art

Diese Aufzählung ist nicht abschließend, 
sondern beinhaltet nur die „wichtigsten“ Punkte. 
Einzelheiten und selbstverständlich eine 
vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe 
entnehmen Sie bitte den Abschnitten „A – 
Versicherte Gefahren, Versicherte Sachen“ der 
AVB Landkasko 2008

Welche Verpflichtungen haben Sie ...

5. ... bis zum Vertragsschluss?

Damit wir Ihren Antrag bearbeiten können, 
müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen 
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten. Wenn Sie bereits 
eine Landkaskoversicherung abgeschlossen 

5. Produktinformationsblatt 
Landkasko-Versicherung
(Stand 01/2008)
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hatten, nennen Sie uns bitte Ihre sämtlichen 
Vorversicherer sowie alle Schäden, die Sie an 
diese Vorversicherer gemeldet haben.

6. ... während der Laufzeit des Vertrages?

Durch eine Veränderung der Umstände, die 
Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, 
kann sich die Notwendigkeit ergeben, den 
Versicherungsvertrag anzupassen. Sie müssen 
uns daher bitte eine Mitteilung machen, wenn 
sich diese Umstände tatsächlich verändern, 
damit wir beispielsweise im Schadenfalle die 
richtigen Summen auszahlen. Darüber hinaus 
müssen Sie Ihren Versicherer vorab über 
besondere Gefahrerhöhungen informieren 
(z.B. Abweichung von der dokumentierten 
Betriebsbeschreibung). Näheres entnehmen Sie 
bitte Abschnitt „B – Gefahrerhöhung“.

7. ... wenn ein Schaden eingetreten ist?

Versuchen Sie den Schaden möglichst gering 
zu halten, ohne jedoch Ihre eigene Sicherheit 
zu gefährden. Wenn ein Schadenfall eingetreten 
ist, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in 
Verbindung. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie in Abschnitt „B – Obliegenheiten“.

8. Was sind die Folgen, wenn Sie Punkt 5 
bis 7 nicht beachten?

Bitte beachten Sie die in Ziffern 5 bis 7 benannten 
Verpflichtungen. Ihre Nichtbeachtung kann 
leider schwerwiegende Konsequenzen für Sie 
haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können 
Sie z.B. sogar Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Näheres entnehmen 
Sie bitte den Abschnitten „B – Anzeigepflichten, 
Gefahrerhöhung, Obliegenheiten“.

9. Wann endet der Vertrag?

Die Laufzeit Ihres Vertrages ist individuell 
vereinbart – bitte sehen Sie dazu in Ihren 
Antrag. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens 
einem Jahr verlängert er sich automatisch um 
jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der 
Vertragslaufzeit kündigen. Einzelheiten können 
Sie dem Abschnitt „B – Dauer und Ende des 
Vertrages“ entnehmen. Weitere Einzelheiten 
zu Vertragsbeendigungen entnehmen Sie 
bitte Abschnitt „B – Kündigung nach dem 
Versicherungsfall“.

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten 
Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages zu 
erläutern. Dabei geht es uns wirklich nicht darum, 
Sie ängstlich zu machen. Vielmehr verstehen wir 
es als unsere Pflicht, Sie anzuregen, rechtzeitig 
vernünftige und richtige Vorsorge zu treffen. 
Vielleicht sind dennoch Fragen offen geblieben, 
die Sie persönlich betreffen. Bitte sprechen Sie 
hierüber mit unseren Vertretungen vor Ort, die 
Sie gern beraten.
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6. Allgemeine Bedingungen für die 
Landkasko-Versicherung AVB Landkasko 
2008 (Abschnitt „A“) (Stand 01/2008)

Gilt vereinbart, wenn Versicherungsschutz zur  
Landkaskoversicherung besteht.
Abschnitt „A“ (bitte beachten Sie auch Abschnitt „B“)
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
§ 2 Ausschlüsse
§ 3 Versicherte Sachen 
§ 4 Geltungsbereich
§ 5 Versicherungsfall
§ 6 Versicherungswert und Versicherungssumme
§ 7 Umfang der Entschädigung
§ 8 Sachverständigenverfahren
§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

Abschnitt „A“

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles Entschädigung für alle Beschädigungen 
und Verluste an versicherten Sachen, verursacht durch
a) Unfall während des Transportes oder des Einsatzes 

z.B. durch Umstürzen, Zusammenstoß mit anderen 
Fahrzeugen oder festen Gegenständen und ähnliche 
plötzlich mit mechanischer Gewalt von außen her 
einwirkende Ereignisse;

b) Elementarereignisse und höhere Gewalt, z.B. Sturm, 
Sturmflut, Hochwasser, Erdrutsch, Brückeneinsturz, 
Steinschlag. Sturm ist eine wetterbedingte 
Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach 
Beaufort (Windgeschwindigkeit min. 63 km/Stunde).

c) Diebstahl, Raub und Unterschlagung;
d) vorsätzliche Handlungen betriebsfremder Personen; 

soweit nicht bestimmte Schäden und Gefahren vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

§ 2  Ausschlüsse
1. Ausgeschlossen sind Schäden durch
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.
b) mangelhafte Wartung, Material- und 
Konstruktionsfehler, starkes Bremsen, Fahrterschütterung, 
Durchfahren von Schlaglöchern, Mängel der Bereifung.
c) unrichtige Deklaration gegenüber 
Beförderungsunternehmen, eine Verzögerung in der 
Beförderung, Nichteinhalten einer Lieferfrist bzw. durch 
Zins-, Kurs oder Konjunkturverluste, gleichviel aus welcher 
Ursache.
d) die natürliche Beschaffenheit der versicherten 
Sachen (z.B. Rost, Oxydation, Korrosion, Schimmel, Fäulnis) 
Abnutzung, Verschleiß.
e) Bruch, Verbiegen, Verbeulen, Verkratzen, 
Verschrammen, Zerreißen, Verschmutzen, Auslaufen 
von Flüssigkeiten, normale Witterungseinflüsse (z.B. 
Eis, Frost, Hagel, Hitze, Regen, Schnee), Farb- und 
Emailleabsplitterungen, Ungeziefer, Nagetiere, es sei denn, 
ein solcher Schaden ist nachweislich die unmittelbare Folge 
der in Nr. 1 a-d genannten Gefahren, ohne dass eine oder 
mehrere der in Nr. 3a-d genannten Gefahren mitgewirkt 
haben.

2. Ausgeschlossen sind Betriebsschäden jeder Art.

3. Ausgeschlossen sind die Gefahren
a ) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher 

Ereignisse sowie Gefahren aus dem Vorhandensein 
oder der Verwendung von Kriegswerkzeugen, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand.

b) von inneren Unruhen, Aufruhr, Plünderung, 
Streik, Aussperrung, Sabotage und politischen 
Gewalthandlungen.

c) der Verstöße gegen behördliche Vorschriften, 
Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe 
von hoher Hand.

d) der Kernenergie oder Radioaktivität.
e) Terrorakte
 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen 

oder Personengruppen zur Erreichung politischer, 
religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, 
die geeignet sind, Angst und Schrecken in der 
Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu 
verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen.



30

Ist der Beweis für das Vorliegen einer der Ursachen  nicht 
zu erbringen, so genügt für den Ausschluss der Haftung des 
Versicherers die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der 
Schaden auf eine dieser Ursachen zurückzuführen ist.

§ 3 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die im Antrag/Versicherungsschein 
bezeichneten landwirtschaftlichen Fahrzeuge, Maschinen 
oder Gegenstände.
2. Mitversichert sind die fest mit diesen Fahrzeugen/
Maschinen verbundenen oder unter Verschluss gehaltenen 
Teile einschließlich Zubehör.
3. Nicht versichert sind
a) landwirtschaftliche Fahrzeuge mit eigenem Antrieb 

und/oder amtlichen Kennzeichen, Fahrzeuge zur 
Güterbeförderung;

b) Betriebsmittel.

§ 4 Geltungsbereich
Die Versicherung gilt während der Beförderung, der 
bestimmungsgemäßen Einsätze und Lagerungen innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland.

§ 5 Versicherungsfall
Der Versicherungsfall tritt in dem Zeitpunkt ein, in dem 
sich eine versicherte Gefahr an versicherten Sachen zu 
verwirklichen beginnt.

§ 6 Versicherungswert und Versicherungssumme
1. Versicherungswert ist der am Schadentage gültige 
Wiederbeschaffungspreis (Neuwert) für neue, gleichartige 
Sachen.
2. Die Versicherungssumme muss dem jeweiligen 
Wiederbeschaffungspreis (Neuwert) entsprechen.

§ 7 Umfang der Entschädigung
1. Ersetzt werden
a) Totalschadenfall der gemeine Wert der versicherten 

Sachen oder deren Teile zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalles (Zeitwert).

 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die versicherte 
Sache dem Versicherungsnehmer ohne Aussicht 
auf Wiedererlangung entzogen oder wenn er in 
seine ursprüngliche Beschaffenheit nicht mehr 
zurückzuversetzen ist.

 Dem Totalschaden gleichzusetzen ist Verlust durch 
nachgewiesenen Diebstahl.

b) Bei Beschädigung oder Teilverlust die notwendigen 
Reparaturkosten, bei Neuanschaffung von 
Einzelteilen die jeweiligen Anschaffungskosten für ein 
gleichwertiges Teil (jedoch ohne Eilfracht-, Sonntags- 
oder Überstundenzuschläge).

 Von dem gemäß Satz 1 ermittelten Schaden finden 
wegen des Unterschiedes „neu für alt“ folgende 
Abzüge statt:

 Versicherte Sachen bis zu 4 Jahre alt 1/10
 Versicherte Sachen bis zu 6 Jahre alt 2/10
 Versicherte Sachen über 6 Jahre alt 4/10
 Liegt Reparaturunwürdigkeit vor, wird der Schaden 

unter Anwendung der Altersabzüge aufgrund der 
Reparaturtaxe, jedoch nicht über die in Nr. 1 a) 
festgesetzten Werte hinaus, ersetzt.

 Restwerte werden dem Versicherungsnehmer 
angerechnet. Veränderungen, Verbesserungen, 
Verschleißreparaturen, Minderungen an Wert, 

äußerem Ansehen oder Leistungsfähigkeit, 
Nutzungsausfall oder Kosten eines Ersatzfahrzeuges 
werden nicht ersetzt.

2. Unterversicherung
a) Der nach Nr. 1 errechnete Schaden wird nur 

dann voll ersetzt, wenn die Versicherungssumme 
dem Versicherungswert (§ 6) entspricht. Ist 
die Versicherungssumme niedriger als der 
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
Im Fall der Unterversicherung wird die 
Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von 
Versicherungssumme zum Versicherungswert nach 
folgender Berechnungsformel gekürzt: 

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert 
mit der Versicherungssumme dividiert durch den 
Versicherungswert.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen.

§ 8 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens 
in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall aus-
gedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen 

zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen 
benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird 
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so 
kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der 
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen 
keine Person benennen, die Mitbewerber des 
Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt 
ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform 
vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten 
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung 
unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf 
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernannt.
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4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, 

zerstörten und beschädigten versicherten Sachen 
sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage 
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen 
Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 
Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen 
beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen 
der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt 
der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb 
der durch die Feststellungen der Sachverständigen 
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder 
wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 

des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind.

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat 
nach Meldung des Schadens den Betrag als 
Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende 
Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der 
Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer 
den Nachweis geführt hat, dass er die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt 
hat 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der 
vom Versicherer nach 1 b) geleisteten Entschädigung 
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb 

eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet 
wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil 
der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, 
in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer 
nachgewiesen hat.

c) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr; 
d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 

fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und Nr. 3 
b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des 

Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 

gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungs-
falles noch läuft.

§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so 
hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung 
dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle 
Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt.
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung 
zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a)  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 

abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller 
Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, 
so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer 
zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer 
hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf 
dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer 
über.

b)  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 
abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung 
gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer 
als der Versicherungswert ist, so kann der 
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss 
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht 
bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache 
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im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös 
abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer 
den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße 
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann 
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von 
Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den 
Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er 
dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
zustehen.

Sonderbedingungen

6.1. Ohne besonderen Antrag gelten in der 
Landkaskoversicherung vereinbart:

1. Einschluss von Schäden durch Terrorakte
Abweichend von Abschnitt „A“ § 2 Nr. 3 e AVB Landkasko 
2008 gelten Schäden durch Terrorakte im Rahmen der im 
vorliegenden Versicherungsvertrag versicherten Gefahren 
und Schäden als mitversichert.
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 
ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, 
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.
Der Schaden muss durch einen in der Bundesrepublik 
Deutschland begangenen Terrorakt verursacht sein und 
sich auf ein Versicherungsgrundstück/eine Betriebsstelle 
des Versicherungsnehmers innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland auswirken.
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen:
k) Kontaminationsschäden durch chemische oder 

biologische Substanzen;
 Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 

vor Schadeneintritt auf dem Versicherungsgrund-
stück/der Betriebsstelle des Versicherungsnehmers 
betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur 
Durchführung von technischen Verfahren gelagert 
oder verwendet werden (einschließlich bedingter 
Zwischenlagerung oder Auslieferung) oder  
Bestandteil eines versicherten Gebäudes waren;

l) Schäden durch Ausfall von öffentlichen 
Versorgungsleistungen; Öffentliche Versorgungs-
leistung ist die Bereitstellung und/oder das Betreiben 
von Netzen für die allgemeine Versorgung in 
Zusammenhang mit der Erzeugung, dem Transport 
oder der Verteilung (z.B. von Strom, Gas, Wasser 
oder Telekommunikation);

m) Zulieferer-/Abnehmer-Rückwirkungsschäden;
n) Schäden durch Zugangs-/Nutzungsbeschränkungen;
o) Schäden durch Verfügung von hoher Hand.
Die Jahreshöchstentschädigung für Schäden durch  
Terrorakte beträgt inklusive der versicherten Kosten  
höchstens 25 Mio. Euro, sofern sich aus dem 
Versicherungsvertrag zu der jeweiligen versicherten 
Gefahr/Gefahrengruppe keine geringere Jahres-
höchstentschädigung bzw. Höchstentschädigung 
ergibt. Ist im Versicherungsvertrag keine Jahreshöchst- 
entschädigung bzw. Höchstentschädigung vereinbart, so gilt 
die Versicherungssumme als Jahreshöchstentschädigung.
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 
Beim Zusammentreffen von unterschiedlichen Jahreshöchst-
entschädigungen bzw. Höchstentschädigungen ist der Betrag 
maßgebend, der für die erste die Entschädigung auslösende 
Gefahr vereinbart gilt.
Alle anderen Bestimmungen des Versicherungsvertrages – 
insbesondere die Ausschlüsse – bleiben von dem Einschluss 
von Schäden durch Terrorakte unberührt.
Die Versicherung von Schäden durch Terrorakte kann vom 
Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhalten einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird 
eine Woche nach Zugang wirksam.
Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
ohne Einhalten einer Frist oder zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen.
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7. Bedingungen Abschnitt „B“ der ABL 
2008 und AVB Landkasko 2008  
(Stand 01/2008)

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages
§ 4 Folgeprämie
§ 5 Lastschriftverfahren
§ 6 Ratenzahlung
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 8 Obliegenheiten
§ 9 Gefahrerhöhung
§ 10 Überversicherung
§ 11 Mehrere Versicherer
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
§ 13 Aufwendungsersatz
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; 

Anschriftenänderungen
§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 19 Repräsentanten
§ 20 Verjährung
§ 21 Zuständiges Gericht
§ 22 Anzuwendendes Recht

Abschnitt „B“

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht 
von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 

nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, 
so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 

 Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten 
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen 
ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer  
Frist kündigen. In dieser Mitteilung der 
Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-

pflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt.

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers 
ist das Rücktrittsrecht des Versicherers 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet.

c) Kündigung
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-

pflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, 
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen.
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d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 

(a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind 
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer 
den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 

arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) 
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb  
eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die 
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. 
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) 
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der 
Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem 
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), 
zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind.
 Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der 
Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- 
oder Einmalprämie

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der 
Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des 
Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen 
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 
2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder 
einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor 
Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam 
gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis 
erlangt. 
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§ 4 Folgeprämie

1. Fälligkeit 
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 

der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 

im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach 
Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 

nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). 

 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem 
auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten 
Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und 
ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung  
kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der 
Zahlungsfrist so verbunden werden, dass 
sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist.

 Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der 
Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach 
der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung  
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet.
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 5 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine  
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem 
Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist 
der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in 
Textform zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die 
ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu 
übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 6 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als 
gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungs-

verhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode 
steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode 
nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz  
bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weg, steht dem Versicherer die 
Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn 
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall 
des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, 
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, 

seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten.  Voraussetzung ist, 
dass der Versicherer in der Belehrung über das 
Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs 
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt.

 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, 
hat der Versicherer zusätzlich die für das erste 
Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor 
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht 
angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil die einmalige oder 
die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden 
ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung 
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse 
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder 
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für 
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ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. 
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen.

 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem 
Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der 

Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu 
erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, 

behördlichen sowie vertraglich vereinbarten 
Sicherheitsvorschriften (im Bereich der ABL 
siehe Abschnitt „A“ § 17 ABL 2008). 

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich 
vereinbarten Obliegenheiten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder 
grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich 
noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des 

Versicherungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und 

Minderung des Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem 

er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – 
gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch 
– anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur 
Schadenabwendung/-minderung – gegebenen-
falls auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur 
Schadenabwendung/-minderung, soweit für 
ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere 
an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat 
der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich 
ein Verzeichnis der abhanden gekommenen 
Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben 
worden sind. Sind Veränderungen unum-
gänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar 
zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die 
beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung 
durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich 
jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform 
– zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder des Umfanges der 
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich 
ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege 
beizubringen, deren Beschaffung ihm 
billigerweise zugemutet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene 
Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige 
Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren 
einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu 
wahren, insbesondere abhanden gekommene 
Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden 
unverzüglich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen 
– soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

 Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen 
Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch  
zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur 
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 

der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls 
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die 
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 
wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber 
nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher 
Umstand ändert nach dem der Versicherer vor 
Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn 
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach 
den Umständen als mitversichert gelten soll.
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2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 

Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung 
des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen 
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet 
hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den 
Versicherer
a) Kündigungsrecht
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 

nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag 
fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen. 

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.

 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

b) Vertragsänderung
 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab 

dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte 
Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen.

 Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann  
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb  
eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder 
Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers 
von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung 
bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 

ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung  
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt 
der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) 
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt 
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht 
grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung 
zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte 
zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 
bestehen, 
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 
den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
Umfang der Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab 
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte 
Prämie verlangt.

§ 10 Überversicherung
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert 
des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl 
der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die 
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt 
wird. 
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe 
der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer 
berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein 
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter 
den in Abschnitt „B“ § 8 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei 
Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 

dieselbe Gefahr versichert und übersteigen 
die Versicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
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Gründen die Summe der Entschädigungen, die 
von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, 
liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben 
Versicherer bestehen.

 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der 
Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen 
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen 
die Prämien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag 
in Deckung gegeben worden wäre. 

 Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen 
ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass 
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine 
Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht  
geschlossene Vertrag nichtig.

 Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, 

durch den die Mehrfachversicherung entstanden 
ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er 
verlangen, dass der später geschlossene Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den 
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung der 
Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem 
die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, 
wenn die Mehrfachversicherung dadurch 
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert 
gesunken ist. 

 Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungs-
verträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag 
steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem 
Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des 

Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 
sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten 
zu berücksichtigen.

 Soweit der Vertrag Interessen des 
Versicherungsnehmers und des Versicherten 
umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für 
sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis 
des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der 
Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers 
ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen 
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benach-
richtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich 
oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag 
ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 
Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, 

die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu 
mindern, geltend, so leistet der Versicherer 
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen 
bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung 
der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich 
waren oder die Aufwendungen auf Weisung des  
Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach 
a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
Entschädigung betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies 
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 
gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im 
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet 
sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse 
erbracht werden.
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2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des 
Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe 

die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines 
von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den 
Umständen nach geboten waren.

 Zieht der Versicherungsnehmer einen 
Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden 
diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung 
vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 
aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, so weit der Versicherer den Schaden ersetzt.
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. 
Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss 
der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen 
sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungs-

fall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei.

 Ist die Herbeiführung des Schadens durch 
rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der 
Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so 
gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als 
bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden 
grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des 
Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig 
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so 
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; 
Anschriftenänderungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so 
weit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, 
sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform 
abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle 
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. 
Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht 
angezeigten Namensänderung. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes 
als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.
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§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines 

Versicherungsvertrages;
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis 

einschließlich dessen Beendigung;
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 

des Vertrages und während des Versicherungs-
verhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt,  
Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im 
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss 
eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. 
Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn 
er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte 
oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Frist-
berechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang 
der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers 
beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 21 Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen den Versicherer oder 
Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen 
der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es 
sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer 
ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse
Osterstraße 14-20
26603 Aurich

Telefon 04941 177-0
Telefax 04941 177-114
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